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1 Einleitung

Verschiedene Pressemeldungen und Verlautbarungen von So-
zialpolitikern haben zu dem Eindruck geführt, die Entwick-
lung der Zahl geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse, die
nicht zur Leistung von Sozialversicherungsbeiträgen heran-
gezogen werden, gebe zu größter Besorgnis Anlaß (vgl.
z.B. Süddeutsche Zeitung Nr. 259 vom 11.11.1997; Münch-
ner Merkur Nr. 247 vom 28.10.1997). Vor allem aus der Sicht
der Arbeitsmarktpolitik wird befürchtet, daß Teilzeit- oder
Vollzeitarbeitsplätze in hohem Maß in geringfügige Beschäf-
tigungsverhältnisse umgewandelt würden und dann nicht
mehr als sozialversicherungspflichtige Beschäftigung für
arbeitssuchende Personen zur Verfügung stehen. Auch die
Finanzierungsengpässe in den Sozialversicherungen haben
zur Intensivierung der Diskussion um versicherungsfreie Be-
schäftigungsverhältnisse beigetragen (vgl. Plagemann 1994).
Aus der Perspektive der geringfügig Beschäftigten muß man
konstatieren, daß es sich um prekäre Beschäftigungsverhält-
nisse handelt, die nicht den Schutz einer sozialen Absicherung
durch Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversiche-
rung bieten. Den Beschäftigten werden von ihren Arbeit-

gebern, vor allem wenn dies kleine Betriebe oder Privathaus-
halte sind, oft auch Leistungen wie zum Beispiel bezahlter
Urlaub oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall vorenthalten,
obwohl dies geltendem Recht widerspricht.

Laut Sozialgesetzbuch IV §8 liegt ein geringfügiges Be-
schäftigungsverhältnis dann vor, wenn die Beschäftigung re-
gelmäßig weniger als 15 Wochenstunden ausgeübt wird und
das Arbeitsentgelt 1998 regelmäßig im Monat DM 620,-
(DM 520,- in den neuen Bundesländern) nicht übersteigt oder
die Beschäftigung innerhalb eines Jahres auf längstens zwei
Monate oder 50 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu
sein pflegt bzw. im voraus vertraglich begrenzt ist, und zwar
unabhängig von der Höhe des Verdienstes. Man spricht dann
von kurzfristiger Beschäftigung, die jedoch nicht berufs-
mäßig ausgeübt werden darf (vgl. Sozialgesetzbuch IV, §8).
Während Beiträge zur Renten- und Krankenversicherung bei
einer Beschäftigungsdauer über 15 Stunden fällig werden, trat
die Beitragspflicht zur Arbeitslosenversicherung bis zum
31.03.97 erst ab 18 Stunden in Kraft. Seither beginnt auch die
Pflicht zur Arbeitslosenversicherung bei mehr als 15 Wo-
chenstunden. Ob der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer die
Lohnsteuer bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen
trägt, ist Verhandlungssache (Meinhardt et al. 1997). Der
Arbeitgeber kann eine pauschale Lohnsteuer von 20 Prozent
plus Solidaritätszuschlag abführen. Wird vom Arbeitnehmer
auf Lohnsteuerkarte gearbeitet, dann ist der Steuersatz vom
übrigen eigenen oder Ehegatten-Einkommen und der Steuer-
klasse bestimmt.

Die sozialpolitische Tragweite des Umfangs geringfügiger
Beschäftigung hängt zum einen von der Zahl und Zusam-
mensetzung, zum anderen von der Dauer dieser Beschäfti-
gungsverhältnisse ab. Anhand der Strukturmerkmale der ge-
ringfügig Beschäftigten kann man prüfen, wie groß die Grup-
pe ist, die möglicherweise unter der fehlenden sozialen Absi-
cherung leidet, da vor allem Haushaltsführende einen redu-
zierten Versicherungsschutz erfahren.1 Im Fall von Schülern
und Studierenden und insbesondere bei Rentnern ist norma-
lerweise nicht von Einbußen bei der Renten-, Kranken-, Pfle-
ge- und Arbeitslosenversicherung auszugehen. Überwiegen
sehr kurze Beschäftigungsverhältnisse und gibt es wenige
Personen mit wiederholten geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnissen, so dürften die Auswirkungen auf den Erwerb
von Rentenansprüchen eher gering sein. Schließlich ist auch
interessant, ob durch die geringfügige Beschäftigung eine be-
rufliche Dequalifizierung einsetzt, da häufig Aushilfstätig-
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keiten und niedrig qualifizierte Tätigkeiten mit geringen
Stundenlöhnen ausgeübt werden.

Das Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, erstens, den For-
schungsstand zu Zahl und Zusammensetzung geringfügig Be-
schäftigter darzustellen, und zweitens, die Dauer geringfügi-
ger Beschäftigungsverhältnisse anhand der Daten des Sozio-
ökonomischen Panels zu untersuchen. Bislang wurde diese
Frage in der vorliegenden Forschung nicht behandelt, obwohl
sie von zentralem Interesse ist (vgl. Kronenwett-Löhrlein
1992).2 Schupp (1991) stellte fest, daß marginale Teilzeitbe-
schäftigungen unter 20 Wochenstunden nur Durchgangs- und
Brückenfunktionen haben und infolgedessen relativ kurz
sind. Im einzelnen gehen wir folgenden Fragen nach: Wie-
viele Beschäftigungsverhältnisse dauern wie lange an, bei
welchen Gruppen herrschen eher kurze, bei welchen eher
lange Beschäftigungsverhältnisse vor, welche Gruppen sind
wiederholt geringfügig beschäftigt und welche An-
schlußtätigkeiten werden aufgenommen? Bei den Analysen
und der Darstellung des Forschungsstandes ist zwischen ge-
ringfügig beschäftigten Personen und geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnissen argumentativ sorgfältig zu trennen,
da einzelne Personen mehrere Beschäftigungsverhältnisse
ausüben können.

Im folgenden Abschnitt wird ein Überblick zum Forschungs-
stand über die Zusammensetzung der Gruppe der geringfügig
Beschäftigten gegeben. Einleitend sollen auch die verschie-
denen Schätzungen der Zahl geringfügig Beschäftigter bzw.
geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse dargestellt werden.
Nach der kurzen Vorstellung des verwendeten Datensatzes
und der Analysemethode im dritten Abschnitt folgt die Dar-
stellung der Ergebnisse unter Punkt 4. Abschließend sollen
die Ergebnisse zusammengefaßt und die sozialpolitischen Im-
plikationen diskutiert werden.

2 Umfang geringfügiger Beschäftigung

Bevor die Ergebnisse verschiedener Studien zur Zahl und
Zusammensetzung geringfügiger Beschäftigung zusammen-
getragen werden, diskutieren wir mögliche Beweggründe aus
der Perspektive der betroffenen Arbeitnehmer und aus der
Sicht der Anbieter von geringfügigen Jobs.

2.1 Beweggründe für Angebot und Nachfrage nach gering-
fügiger Beschäftigung

Aus der Sicht geringfügig Beschäftigter ist diese Form der Er-
werbstätigkeit dann interessant, wenn die fehlende soziale
Absicherung nicht ins Gewicht fällt, weil ein anderer Zugang
zur sozialen Sicherung besteht, und das nicht durch Abzüge
verminderte Einkommen als attraktiver angesehen wird. Dies
ist vor allem in bestimmten Lebensphasen der Fall. Zu nen-
nen sind Schüler und Studierende, die über ihre Eltern oder
eine studentische Versicherung krankenversichert sind und
deren Ausbildungszeiten bei der Rentenversicherung ange-
rechnet werden. Eine ähnliche Argumentation trifft auch für
Rentner zu, deren Lebensunterhalt sowie Kranken- und
Pflegeversicherung durch die bestehenden Regelungen abge-
deckt sind, und die keine Arbeitslosenversicherung mehr
benötigen. Diese Gruppen können sich durch eine gering-

fügige Beschäftigung einen Zuverdienst zu Taschengeld bzw.
Rente erwerben („Zuverdiensthypothese“). Eine weitere
Gruppe von Personen steht dem Arbeitsmarkt nur mit zeit-
lichen Beschränkungen zur Verfügung. Gemeint ist die Grup-
pe der Frauen mit jüngeren Kindern, die aufgrund von zeit-
lichen Restriktionen keine Tätigkeit in größerem Umfang auf-
nehmen können. Da im Fall keiner weiteren Erwerbstätigkeit
keine Rentenansprüche erworben werden, denken sozialpoli-
tisch argumentierende Verfechter der Einführung der Bei-
tragspflicht für geringfügige Beschäftigungen vor allem an
die Erhöhung des Rentenanspruchs dieser Frauen. Die Moti-
vation, eine umfangreichere, sozialversicherungspflichtige
Tätigkeit aufzunehmen, wird durch das bestehende System
der Pauschalbesteuerung geringfügiger Beschäftigungen und
durch das Ehegattensplitting reduziert (Meinhardt et al.
1997). Meinhardt et al. (1997) plädieren deshalb für die Ab-
schaffung sowohl der Pauschalbesteuerung als auch der So-
zialversicherungsfreiheit und vermuten, daß sich das Ange-
bot geringfügig Beschäftigter dadurch erheblich reduziert,
weil die meisten sich aus dem Erwerbsleben zurückziehen
würden, ein Teil aber auch in umfangreichere (Teilzeit-)Tätig-
keiten wechseln würde (vgl. auch Schwarze 1993).

Für die Untersuchung der Zusammensetzung und Dauer ge-
ringfügiger Beschäftigungsverhältnisse sind folgende Über-
legungen ableitbar: Geringfügig Beschäftigte setzen sich ver-
mutlich überproportional aus Schülern, Studierenden, Rent-
nern und verheirateten Frauen mit Kindern zusammen. Die
Dauer der geringfügigen Beschäftigung dürfte bei Schülern
und Studierenden eher gering sein, weil sie häufig in den
Schul- und Semesterferien ausgeübt wird. Demgegenüber ist
die Dauer der Beschäftigungsverhältnisse bei Rentnern kaum
begrenzt. Bei Frauen kann keine eindeutige Argumentation
aufgestellt werden; einerseits befinden sie sich aufgrund der
Kindererziehung zumindest für einige Jahre in der Lage, zu
wenig Zeit für eine umfangreichere Erwerbstätigkeit aufbrin-
gen zu können, andererseits könnte dies auch ein Grund sein,
diese Tätigkeiten nur über kurze Zeitspannen auszuüben.

Aus der Sicht der Arbeitgeber sprechen folgende Aspekte für
das Anbieten von geringfügigen Beschäftigungen. Der Ge-
brauch dieser Beschäftigungsform erweckt den Anschein von
hoher Flexibilität und es können Bedarfsspitzen abgefangen
werden. Durch den Wegfall der Sozialversicherungsbeiträge
reduzieren sich die Lohnnebenkosten. Allerdings entsteht bei
großer Fluktuation ein erhöhter Einarbeitungs- und Verwal-
tungsaufwand. Die kürzeren Arbeitszeiten könnten zu einer
höheren Arbeitsproduktivität, aber auch zu geringerer Inte-
gration und Motivation führen. Da höher qualifizierte Ar-
beitskräfte die Möglichkeit haben, andere Jobs zu finden, eig-
nen sich in der Regel nur Tätigkeiten mit niedrigen Qualifi-
kationsanforderungen. Forschungsergebnisse haben gezeigt,
daß geringfügige Beschäftigungsverhältnisse in bestimmten
Wirtschaftszweigen, wie z.B. bei personenbezogenen Dienst-
leistungen, in kleinen Betrieben und von Privathaushalten
gehäuft angeboten werden (vgl. Schupp et al. 1997). Die Ter-
tiarisierung der Wirtschaftsstruktur bewirkt demzufolge auch
ein höheres Angebot an geringfügigen Beschäftigungen (Kel-
ler/Seifert 1993: 539). 

2.2 Zahl und Zusammensetzung geringfügig Beschäftigter

Die Schätzungen der Zahl geringfügig Beschäftigter differie-
ren je nach Datenquelle zum Teil erheblich. Die Zahlen, die
anhand des Mikrozensus ermittelt werden, sind im Vergleich
zu anderen Datenquellen am niedrigsten. Seit 1990 gibt es
eine explizite Frage zu geringfügiger Beschäftigung im Fra-
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2 Kurz angesprochen wurde die Dauer in einer Arbeit von Schwarze (1992),
die eine durchschnittliche Dauer von 1,7 Jahren berichtet, wobei 50 Prozent
nur bis zu einem Jahr dauern. Schwarze (1992) weist darauf hin, daß Ver-
laufsanalysen unverzichtbar sind.



genprogramm des Mikrozensus.3 So wurden für 1990 1,13
Millionen, für 1995 1,16 Millionen und für 1996 1,58 Mil-
lionen Personen mit geringfügiger Hauptbeschäftigung er-
rechnet (vgl. Schwarze 1992; Schupp et al. 1997; vgl. auch
Greiner 1996 mit 1,27 Millionen für 1995).4 Werden dazu
noch geringfügig Nebentätige gerechnet, ergeben sich für
1990 1,55 Millionen und für 1994 1,47 Millionen Beschäf-
tigte (Pöschl 1992; Kohler et al. 1996). Doch auch das seit
1990 und 1996 verbesserte Konzept der Erfassung gering-
fügiger Beschäftigungsverhältnisse im Mikrozensus wurde
wiederholt kritisiert, weil das Berichtswochenkonzept kurz-
fristige Beschäftigungsverhältnisse sowie sozialversiche-
rungsfreie Nebentätigkeiten, die über der DM 620.- Grenze,
aber unterhalb einem Sechstel des gesamten Einkommens
einer Person liegen, ausblendet, weil die Auskünfte über den
Haushaltsvorstand eingeholt werden können, der möglicher-
weise über die Erwerbsverhältnisse anderer Haushaltsmit-
glieder nicht genau informiert ist und weil sich möglicher-
weise einige Personen aufgrund des amtlichen Charakters der
Befragung scheuen, ihre Beschäftigungen anzugeben (Kohler
et al. 1996; Pöschl 1992; Schwarze 1992; ISG Sozialfor-
schung und Gesellschaftspolitik 1993). Die anhand des
Mikrozensus ermittelten Werte werden deshalb als Unter-
grenzen angesehen (Schupp et al. 1997).

Eine weitere Datenquelle ist das Sozio-ökonomische Panel.
Die Veröffentlichungen des DIW machen vor allem eine bes-
sere Erfassung geringfügiger Beschäftigungen bei nicht an-
derweitig erwerbstätigen Personen geltend (Schupp et al.
1997). Schwarze (1992) ermittelte mit 2,30 Millionen für
1990 eine etwa doppelt so hohe Zahl geringfügig Beschäftig-
ter wie der Mikrozensus. Bei Schupp, Schwarze und Wagner
(1997) werden für 1991 3,93 Millionen, für 1995 5,22 Mil-
lionen und für 1996 5,38 Millionen geringfügig Beschäftigte
in den alten und neuen Bundesländern geschätzt.5 Im Ver-
gleich dazu berichten Kohler, Rudolph und Spitznagel (1996),
ebenfalls ermittelt mit den SOEP-Daten, für 1990 2,51 Mil-
lionen und für 1994 3,66 Millionen geringfügig Haupt- und
Nebenbeschäftigte in den alten und neuen Bundesländern.
Wodurch sich die erheblichen Unterschiede in den Berech-
nungen anhand derselben Datenbasis erklären lassen, bleibt
leider unklar. Als weitere Quellen zur Einschätzung der Zahl
geringfügig Beschäftigter sind zwei Befragungen des ISG
Sozialforschung und Gesellschaftspolitik im Auftrag des
Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung in den Jahren
1987 und 1992 sowie Betriebsbefragungen des IAB und das
IAB-Betriebspanel zu nennen. Die ISG-Werte für 1992 lie-
gen bei 4,45 Millionen geringfügig Haupt- und Nebentätigen

in den alten und neuen Bundesländern (ISG Sozialforschung
und Gesellschaftspolitik 1993; vgl. auch ISG Sozialforschung
und Gesellschaftspolitik 1989) und damit relativ hoch, weil
durch die Formulierung des Fragebogens stärker auch be-
zahlte Dienstleistungen im privaten Bereich (Nachbar-
schaftshilfe etc.) einbezogen wurden (vgl. Kohler et al. 1996). 

Während alle bisher genannten Datenquellen bei den Nach-
fragern von geringfügigen Beschäftigungen ansetzten, zielen
Betriebsbefragungen auf die Anbieter. Aus diesem Grund
können daraus Aussagen über die Zahl dieser Arbeitsplätze,
nicht jedoch über die Zahl der beteiligten Personen gemacht
werden, da einzelne Personen mehrere Beschäftigungsver-
hältnisse innehaben können. Die IAB/GfK/IFO-Betriebsbe-
fragungen ermittelten 1994 3,88 Millionen und 1995 3,44
Millionen Beschäftigungsverhältnisse (Kohler et al. 1996).
Im IAB-Betriebspanel wurden für 1996 3,48 Millionen ge-
ringfügige Beschäftigungsverhältnisse gezählt (Kohler et al.
1996). Bei diesen Befragungen ist darüber hinaus zu berück-
sichtigen, daß prinzipiell Betriebe ohne sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte und Privathaushalte nicht einbe-
zogen sind, weshalb eine Unterschätzung der Zahl der Be-
schäftigungsverhältnisse eintritt.

Zusammenfassend kann man sagen, daß die Zahl geringfügig
Beschäftigter wohl zwischen drei und vier Millionen beträgt.
Zahlen, die erheblich über oder unter dieser Marke liegen,
konnten bislang nicht glaubwürdig belegen, daß sie die Be-
schäftigten in validerer Weise erfassen. Die Entwicklung der
geringfügigen Beschäftigungen zu beurteilen, erscheint
schwierig aufgrund der recht widersprüchlichen Datenlage.
Die Zahlen lassen eine moderate Zunahme vermuten, die auf
keinen Fall so dramatisch ist, wie diverse Zeitungsberichte
suggerieren mögen (vgl. Kohler et al. 1996; Kronenwett-
Löhrlein 1992).

Wo befinden sich die Arbeitsplätze geringfügig Beschäftig-
ter? Ein Großteil ist in Privathaushalten angesiedelt.6 Gegen-
über anderen Erwerbstätigen sind geringfügig Beschäftigte
auch überrepräsentiert in den Dienstleistungen und im Han-
del, unterrepräsentiert dagegen im verarbeitenden Gewerbe
(Pöschl 1992). Und es werden häufig Tätigkeiten mit niedri-
gen Qualifikationsanforderungen ausgeübt wie z.B. Putz-
tätigkeiten, Aushilfe in Kaufhäusern und Saisonbetrieben,
Kinderbetreuung, Haushaltstätigkeit oder Zeitungen austra-
gen (ISG Sozialforschung und Gesellschaftspolitik 1993).
Die Tätigkeiten sind im Vergleich zu Tätigkeiten von sozial-
versicherten Erwerbstätigen weniger abwechslungsreich, bie-
ten weniger eigene Gestaltungsmöglichkeiten und sind selte-
ner nützlich für das berufliche Fortkommen (Hönisch 1997).
Da es sich häufiger um Dienstleistungstätigkeiten handelt,
findet man auch seltener körperlich schwere Arbeit und Be-
lastungen durch Umwelteinflüsse und hohe Unfallrisiken
(vgl. Hönisch 1997).

Zur Struktur der Gruppe geringfügig Beschäftigter kann man
sagen, daß Frauen überrepräsentiert sind (Bundesministerium
für Arbeit und Sozialordnung 1993; ISG Sozialforschung und
Gesellschaftspolitik 1993; Kohler et al. 1996; Schwarze 1992;
Pöschl 1992; Hönisch 1997). Allerdings gibt es bei der Ge-
schlechterzusammensetzung ein typisches Muster: Männer
sind vor allem in der jüngsten Altersgruppe, ledig und geben
als Haupttätigkeit Schüler, Studierender oder eine umfang-
reichere Erwerbstätigkeit an, während Frauen überwiegend in
der mittleren Altersgruppe, verheiratet sowie Haushalts-
führende sind, die ihren überwiegenden Lebensunterhalt mit
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3 Bis dahin konnten geringfügig Beschäftigte nur anhand der Arbeitszeit von
unter 15 Stunden ermittelt werden (für 1988 516.000 Beschäftigte bzw. 2,1
Prozent der Erwerbstätigen; vgl. Schwarze 1992).

4 Im Jahr 1996 wurde die Erfassung geringfügig Beschäftigter im Mikrozen-
sus nochmals verbessert, indem explizit auch auf kurzfristige geringfügige
Tätigkeiten hingewiesen wurde.

5 Die in dieser Arbeit offensichtlich verwendete extensive Strategie, sowohl
die Selbsteinstufungen als auch die Klassifizierung nach Arbeitszeit- und
Einkommenskriterien und die sich als „nebenerwerbstätig“ und „gelegent-
lich erwerbstätig“ bezeichnenden Personen zusammenzurechnen, ist unse-
rer Meinung nach fraglich, da die Selbsteinstufungen nur zu einem gerin-
gen Teil deckungsgleich sind mit den nach „objektiven“ Kriterien als ge-
ringfügig bezeichneten Personen (Hönisch 1997). Eine eigene Hochrech-
nung mit den SOEP-Daten von 1995, die Personen mit weniger als 15 Wo-
chenstunden und einem Einkommen von höchsten DM 580.- (bzw. DM
470.- im Osten) und Nebentätigkeiten von höchstens vier Tagen pro Monat
berücksichtigt, hat zu einer Schätzung von 2,3 Millionen geringfügig Be-
schäftigten geführt (Hönisch 1997).

6 28 Prozent lt. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 1993 oder
sogar 42 Prozent lt. Schupp et al. 1997.



dem Einkommen von Familienangehörigen bestreiten.7 Man
kann also sagen, daß sich geringfügig Beschäftigte typi-
scherweise aus bestimmten Personengruppen zusammenset-
zen: Die größten Teilgruppen sind Nebenerwerbstätige
(44 Prozent), Haushaltsführende (26 Prozent) und Personen
in Ausbildung (18 Prozent); daneben gibt es zwei kleinere
Gruppen, die Rentner und die Arbeitslosen mit jeweils 6 Pro-
zent (vgl. Hönisch 1997: 67). Eine multivariate Analyse der
Merkmale geringfügig Beschäftigter anhand des Sozio-öko-
nomischen Panels zur Schätzung der Wahrscheinlichkeit für
Vollzeit-, Teilzeit- und geringfügige Beschäftigung (multi-
nomiales Modell) hat gezeigt, daß Ausländer eine größere
Wahrscheinlichkeit haben, eine Vollzeittätigkeit (gegenüber
Teilzeit- und geringfügiger Tätigkeit) auszuüben (Hönisch
1997). Beim Alter konnte nach Kontrolle des Geschlechts ein
kurvilinearer Zusammenhang festgestellt werden: Vor allem
jüngere und ältere Personen weisen eine höhere Wahrschein-
lichkeit zu geringfügiger Beschäftigung auf, während Perso-
nen mittleren Alters häufiger Vollzeit arbeiten (Hönisch
1997).

3 Daten und Methoden

Die folgenden Analysen basieren auf den Wellen 1984 bis
1995 des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP), das von der
Projektgruppe „Das Sozio-oekonomische Panel“ am Deut-
schen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin durchge-
führt wird. Die Erhebungseinheiten sind Privathaushalte in
den alten Bundesländern mit deutschem und ausländischem
Haushaltsvorstand (Teilstichproben A und B seit 1984), Pri-
vathaushalte mit deutschem Haushaltsvorstand in den neuen
Bundesländern (Teilstichprobe C seit 1990) und Zuwanderer
(Teilstichprobe D seit 1994/95; vgl. Pannenberg/Rendtel
1996). Die Stichprobenmitglieder des SOEP sind alle Mit-
glieder eines ermittelten Haushalts; jedoch zählen zu den Be-
fragungspersonen nur Haushaltsmitglieder, die 16 Jahre oder
älter sind. Um die Repräsentativität der SOEP-Stichprobe
über die Jahre hinweg zu gewährleisten, wurde neben einer
intensiven Panelpflege ein spezielles Weiterverfolgungskon-
zept entwickelt, das auf alle Teilstichproben angewandt wird
(vgl. dazu German Institute for Economic Research 1996, S.
4f). Trotz der genannten Maßnahmen stellt sich jedoch das
Problem der Panelmortalität. Im SOEP haben sich die Verlu-
ste durch Panelmortalität seit der sechsten Befragungswelle
auf etwa zwei Prozentpunkte pro Welle eingespielt (vgl. Pro-
jektgruppe Sozio-oekonomisches Panel 1995, S. 6).

Zur Untersuchung geringfügiger Beschäftigungen wurde auf
die mit den SOEP-Daten gelieferten Job-Biographien zurück-
gegriffen, die aus dem jährlich abgefragten Kalendarium zu
den im Vorjahr ausgeübten Tätigkeiten entwickelt wurden.
Die Frage lautet: 

„Und nun denken Sie bitte an das ganze letzte Jahr 19xx. Wir
haben hier eine Art Kalender abgebildet. Links steht, was Sie
im letzten Jahr gewesen sein können. Bitte gehen Sie die Punk-

te durch und kreuzen Sie alle Monate an, in denen Sie zum
Beispiel erwerbstätig waren, arbeitslos waren usw. Bitte ach-
ten Sie darauf, daß für jeden Monat ein Kästchen angekreuzt
sein muß!“ 

Durch die Formulierung der Frage und Ausfüllanweisung ist
zu befürchten, daß hierbei geringfügige Nebenbeschäftigun-
gen manchmal nicht angeführt werden, wenngleich sie an an-
derer Stelle im Fragebogen, allerdings ohne Informationen
über ihre Dauer erfaßt werden. Die Job-Biographien können
aus diesem Grund auf keinen Fall zur Schätzung des Umfangs
geringfügiger Beschäftigung herangezogen werden. Leider
unterscheiden die Kategorien dieser Frage nicht zwischen
Teilzeit- und geringfügigen Job-Episoden. Deshalb mußte in
einem ersten Schritt versucht werden, Teilzeitbeschäftigun-
gen und geringfügige Beschäftigungen zu unterscheiden. Das
Gesetz definiert regelmäßige geringfügige Beschäftigungen
durch eine Arbeitszeit von unter 15 Stunden und ein Ein-
kommen, das unter einer jährlich angepaßten Geringfügig-
keitsgrenze liegt, welche sich für Ost- und Westdeutschland
unterscheidet. Diese beiden Kriterien wurden zur Identifika-
tion geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse herangezogen.
Zweifelsfrei einordnen ließen sich damit alle Job-Episoden,
die mindestens einmal den Vormonat der Befragung enthiel-
ten, da für diesen Monat jeweils die genaue Arbeitszeit und
das Bruttoeinkommen erfragt wurde.8 Bei Episoden, die zwi-
schen zwei Befragungszeitpunkten lagen, mußten Ungenau-
igkeiten in Kauf genommen werden, da zur Identifikation nur
die Angabe über das durchschnittliche monatliche Bruttoein-
kommen im entsprechenden Jahr herangezogen werden konn-
te. Da sich das durchschnittliche Bruttomonatseinkommen
nicht durch erwerbsfreie Monate verringert, aber durch Mo-
nate mit umfangreicherer Tätigkeit erhöht, wird davon aus-
gegangen, daß dies eine „konservative“ Strategie ist, die ge-
ringfügige Tätigkeiten immer identifiziert, wenn im selben
Jahr keine umfangreicheren Tätigkeiten ausgeübt wurden.
Umgekehrt dürften gerade jene geringfügigen Tätigkeiten,
die vor oder nach einer umfangreicheren Tätigkeit ausgeübt
wurden, nicht identifiziert werden. Mithin erhalten wir ver-
mutlich eine „negative“ Selektion von Episoden bzw. Perso-
nen, die dem Arbeitsmarkt nur in eingeschränkter Form zur
Verfügung stehen. 

In den Jahren 1984 bis einschließlich 1994 gab es 7.622 Epi-
soden mit Teilzeit- oder geringfügiger Beschäftigung. Davon
konnten 1.987 (26,1 Prozent) als geringfügige Tätigkeiten
identifiziert werden. Bei 1.356 (17,8 Prozent) fehlten die Ein-
kommensvariablen im entsprechenden Zeitraum und die übri-
gen 4.279 Episoden (56,2 Prozent) wurden als Teilzeittätig-
keiten klassifiziert. Von den 1.987 geringfügigen Job-Episo-
den sind 372 linkszensiert, d.h., der Beginn der Episode ist
unbekannt. Diese Job-Episoden müssen aus den Verlaufs-
datenanalysen ausgeschlossen werden, so daß eine Anzahl
von 1.615 verbleibt.

Nicht nur die durchschnittliche Länge und die Verteilung der
Episodenlängen ist wichtig für die Beurteilung der sozialpo-
litischen Relevanz geringfügiger Beschäftigung, sondern
auch die Frage, welche Gruppen eher kurze, und welche eher
lange Episoden aufweisen. Im einzelnen werden folgende
Variablen untersucht: das Geschlecht, Kinder unter 16 Jahren
im Haushalt und der Familienstand zu Beginn der Episode.
Insbesondere beim Einfluß des Familienstandes und der Kin-
der auf die Dauer geringfügiger Beschäftigung ist von einem
nach Geschlecht differenzierten Einfluß auszugehen, da ver-
heiratete Frauen und Frauen mit Kindern dem Arbeitsmarkt
in eingeschränkterem Maß zur Verfügung stehen. Es ist zu
prüfen, ob dies dazu führt, daß die Geringfügigkeitsepisoden
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7 Dieses Muster höherer Anteile von Teilzeitarbeit (bis zu 20 Wochenstunden)
bei jüngeren und älteren Männern läßt sich in vielen europäischen und
außereuropäischen Ländern finden (Hakim 1997). Bei der Altersstruktur der
Teilzeitquote von Frauen kann man zwei Gruppen von Ländern unterschei-
den: (1) Länder wie Deutschland, Japan und die skandinavischen Länder, in
denen die Teilzeitquote vor allem in der Phase der Familiengründung, d.h.
in jüngeren und mittleren Altersgruppen ansteigt und (2) die südeuropäi-
schen Länder, in denen sich der Verlauf der Teilzeitquote der Frauen nicht
von der Quote der Männer unterscheidet, wenn auch auf etwas höherem Ni-
veau liegt.

8 Dies war bei 257 der letztlich identifizierten 1.987 Episoden der Fall.



von Frauen eher länger oder eher kürzer sind. Aus diesem
Grund werden Interaktionsvariablen im Modell berücksich-
tigt. Als weitere Kovariaten werden berücksichtigt die Bil-
dung in Jahren 9 und ob der geringfügig Beschäftigte dies als
Nebentätigkeit ausübt, in Ausbildung, arbeitslos, Haushalts-
führende/r oder in Rente ist.

Mit Methoden der Verlaufsdatenanalyse kann untersucht wer-
den, welche dieser Faktoren die Dauer geringfügiger Be-
schäftigung beeinflussen (vgl. Blossfeld/Rohwer 1995). Da-
bei wird das spezifische Zielereignis „Beendigung der Be-
schäftigung“ betrachtet. Das Risiko, daß dieses Zielereignis
eintritt, kann als zeitabhängige Funktion dargestellt werden.
Je nach hypothetisch angenommener oder explorativ festge-
stellter Form kann die Risikorate durch unterschiedliche
Funktionen beschrieben werden. Das Exponentialmodell ist
beispielsweise für eine im Zeitablauf konstante Übergangsra-
te angemessen. Wir verwenden eine Modifikation dieses Mo-
dells, das „piecewise constant“-Exponentialmodell. Eine er-
ste graphische Analyse der Risikorate hatte gezeigt, daß der
Verlauf dieser Rate auch durch das Design der Studie als jähr-
liche Panelbefragung beeinflußt ist. Die Risikorate weist lo-
kale Maxima im Jahresabstand auf, was als methodisches
Artefakt zu interpretieren ist. Durch die Wahl des „piecewise
constant“-Exponentialmodells kann diesem bei Panelstudien
häufiger zu beobachtenden Muster Rechnung getragen wer-
den. Die Parameter der Funktion werden mit der Maximum-
Likelihood-Methode geschätzt. Die vermuteten Einflußfak-
toren auf die Dauer geringfügiger Beschäftigung werden als
Kovariaten berücksichtigt. Die geschätzten Koeffizienten und
ihre Standardfehler zeigen, ob sich der Effekt signifikant von
Null unterscheidet. Ein positives Vorzeichen bedeutet, daß die
Zunahme der unabhängigen Variable die Übergangsrate er-
höht bzw. die Dauer des betrachteten Prozesses reduziert. Zur
Untersuchung der Gesamterklärungskraft des Modells wird
die Zunahme der Log-Likelihood-Funktion des Modells mit
Kovariaten im Vergleich zum Modell ohne Kovariaten be-
trachtet. Diese Teststatistik ist annähernd �2-verteilt mit m
Freiheitsgraden, wobei m die Zahl der im Modell berück-
sichtigten Kovariaten ist. Eine sehr anschauliche Darstellung
des Übergangsprozesses bietet die Überlebensfunktion ge-
schätzt mit der Kaplan-Meier-Methode. Sie gibt an, welcher
Anteil der Beschäftigungsverhältnisse nach welchem Zeit-
raum noch besteht. Die mittlere Dauer kann als Median der
Verweildauern ermittelt werden. Für die Berechnungen wur-
de das Programm TDA 5.7 verwendet (Blossfeld/Rohwer
1995).

4 Dauer geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse

In diesem Abschnitt gehen wir den Fragen nach, wie lange ge-
ringfügige Beschäftigungsverhältnisse dauern und von wel-
chen Faktoren die Dauer abhängt. Die 1.987 Episoden mit
geringfügiger Beschäftigung wurden von insgesamt 1.312
Personen geleistet. 950 Personen hatten genau eine Episode
im Beobachtungszeitraum, 222 Personen jeweils zwei, 71 Per-
sonen je drei und 31 Personen jeweils vier geringfügige Be-
schäftigungen. Fünf Episoden summieren sich bei 16 Perso-
nen, sechs Episoden bei elf Personen, sieben Episoden bei

zwei Personen, acht bei vier Personen, neun bei drei Personen
und es gibt jeweils eine Person mit zehn und elf Episoden. Im
Durchschnitt haben Frauen mehr Episoden als Männer, Per-
sonen ohne ein Kind unter 16 Jahren im Haushalt mehr als
Personen mit einem Kind, Verheiratete mehr als Ledige, Ver-
witwete oder Geschiedene, Deutsche mehr als Ausländer,
Westdeutsche mehr als Ostdeutsche und Personen mit über 13
Bildungsjahren mehr als Personen mit geringerer Bildung.

Wie lange dauern geringfügige Beschäftigungsverhältnisse?
Die Überlebensfunktion nach Kaplan-Meier in Abbildung 1
stellt die Anteile der Job-Episoden dar, die bis zu einem
bestimmten Zeitpunkt noch bestehen. Genau 35 Prozent der
geringfügigen Beschäftigungen dauern nicht länger als drei
Monate. Nach einem halben Jahr bestehen noch gut 50 Pro-
zent der Beschäftigungsverhältnisse; der Median liegt bei 6,2
Monaten. Nach einem Jahr existieren nur noch 33 Prozent der
Beschäftigungsverhältnisse, nach zwei Jahren gerade noch 17
Prozent und nach fünf Jahren schließlich noch sechs Prozent.
In dieser Abbildung wird nicht unterschieden, ob es sich um
die erste oder eine weitere geringfügige Beschäftigung bei
derselben Person handelt. Grundsätzlich gilt bei mehrfachen
geringfügigen Beschäftigungen, je mehr Episoden eine Per-
son vorher hatte, desto höher sind die Anteile kurzer Episo-
den. Dies ist im Prinzip nicht verwunderlich.

Nun soll der Blick auf einzelne Gruppen geworfen werden. In
Tabelle 1 werden die Mediane der Dauer der geringfügigen
Beschäftigungsepisoden, berechnet mittels Kaplan-Meier-
Schätzungen, für eine Reihe von Gruppen getrennt darge-
stellt. Die Hälfte der geringfügigen Beschäftigungsepisoden
von Frauen dauern bis zu 8,7 Monate, von Männern dagegen
nur bis zu 2,3 Monate. Differenziert man die Gruppe der Frau-
en weiter nach der Frage, ob ein Kind unter 16 Jahren im
Haushalt ist, so zeigt sich, daß die Beschäftigungsepisoden
bei diesen Frauen im Schnitt 11 Monate dauern, während
Frauen ohne Kinder unter 16 Jahren nur 5,9 Monate angege-
ben haben. Ein ähnlich großer Unterschied besteht zwischen
den Episoden von verheirateten und nicht-verheirateten Frau-
en (11,1 Monate gegenüber 4,2 Monaten). Noch etwas deut-
licher werden die Unterschiede, wenn man alle drei Merk-
male kombiniert: Verheiratete Frauen mit Kindern unter 16
Jahren im Haushalt verbleiben im Mittel 11,5 Monate in ei-
ner geringfügigen Beschäftigung, während ledige Frauen mit
einem Kind unter 16 Jahren im Haushalt im Schnitt nur 5 Mo-
nate verbleiben. Zum Vergleich: Frauen ohne Kinder unter 16
Jahren im Haushalt haben eine mittlere Verweildauer von 5,9

MittAB 4/98 701

9 Die Bildungsjahre werden errechnet aus den Jahren der Schulbildung mit 7
Jahren für keinen Abschluß, 9 Jahren bei Hauptschulabschluß, 10 Jahren bei
mittlerer Reife, 12 Jahren bei Fachabitur und 13 Jahren bei Abitur. Dazu ad-
dieren sich 1,5 Jahre für eine Lehre oder Verwaltungsausbildung, 2 Jahre für
einen Fachschulabschluß, 3 Jahre für eine Technikerausbildung und 5 Jah-
re für den Hochschulabschluß. Da die Summe der Bildungsjahre bislang  für
Ostdeutsche nicht im Datensatz enthalten waren, wurden sie in analoger
Weise berechnet.

Abbildung 1: Überlebensfunktion
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Monaten. Und schließlich zeigt sich auch, daß die Beschäfti-
gungsepisoden von Haushaltsführenden und Rentern relativ
lang sind. Am kürzesten sind die Episoden, die von Schülern
und Studierenden angegeben wurden.

In einem zweiten Schritt werden die Einflußfaktoren auf die
Dauer geringfügiger Beschäftigungen gemeinsam in mehre-
ren multivariaten Modellen untersucht. Dies hat den Vorteil,
daß die Effekte der einzelnen Variablen vom Einfluß korre-
lierender Variablen bereinigt und metrische Variablen einbe-
zogen werden können. Darüber hinaus soll der besonderen
Datenstruktur durch die Wahl eines „piecewise-constant“-Ex-
ponentialmodells Rechnung getragen werden. Die Risikorate
stellt die Wahrscheinlichkeit dar, daß eine geringfügige Be-
schäftigung in einem bestimmten Intervall beendet wird un-
ter der Bedingung, daß sie bis dahin bestanden hat. Bei den
Kovariaten ergaben sich folgende Anteile bzw. Mittelwerte (s.
Tabelle 2): 74 Prozent der Episoden wurden von Frauen an-
gegeben, Kinder unter 16 Jahren leben bei 47 Prozent im
Haushalt, und der Interaktionseffekt zwischen Geschlecht
und Kindern unter 16 Jahren im Haushalt zeigt einen Anteil
von 41 Prozent der Episoden bei Frauen mit Kindern; des wei-
teren waren 58 Prozent der Episoden von verheirateten Per-
sonen angegeben worden und 52 Prozent der Episoden von
verheirateten Frauen (Interaktionseffekt). Für die Bildungs-
jahre errechnet sich ein Mittelwert von 11,2 Jahren. Interes-
sant ist auch, daß 44 Prozent der Episoden von Neben-
erwerbstätigen angegeben wurden, 9 Prozent von
Schülern/innen und Studierenden, 2 Prozent von Arbeitslo-
sen, 42 Prozent von Haushaltsführenden und 3 Prozent von
Rentnern/innen. Zur Kontrolle wurde auch noch die Zahl der
vorherigen Spells mit geringfügiger Beschäftigung (im
Durchschnitt 0,77) berücksichtigt.

In Tabelle 2 werden drei verschiedene Modelle gegenüber-
gestellt. Das erste Modell dient der Beschreibung der spezi-
fischen Situation von Frauen. Berücksichtigt werden deshalb

die Variablen Geschlecht, Kinder unter 16 Jahren im Haus-
halt, Familienstand sowie die entsprechenden Interaktionsef-
fekte. Die Ergebnisse zeigen, daß der Haupteffekt von Ge-
schlecht negativ ist. Das bedeutet, daß Frauen auch nach Kon-
trolle der familienspezifischen Variablen eine signifikant
niedrigere Übergangsrate und damit längere Verweildauer in
geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen haben. Ein ähnli-
cher Zusammenhang findet sich beim Familienstand: Verhei-
ratete verweilen signifikant länger in geringfügigen Beschäf-
tigungen als Ledige, Verwitwete und Geschiedene. Demge-
genüber ist die Übergangsrate signifikant erhöht, befinden
sich Kinder unter 16 Jahren im Haushalt. Die Interaktions-
effekte dieser beiden Variablen mit Geschlecht zeigen einen
signifikant negativen Wert. Multipliziert man die Effekte die-
ser Variablen aus, so heißt dies, daß Kinder bei Frauen eine
niedrigere (Koeffizient = - 0,097) und bei Männern eine höhe-
re (Koeffizient = + 0,247) Übergangsrate bewirken. Beim Fa-
milienstand „Verheiratet“ errechnet sich für Frauen und Män-
ner eine niedrigere Übergangsrate ( - 0,618 bei Frauen und
- 0,383 bei Männern). Das bedeutet, daß bei verheirateten
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Tabelle 1: Mittlere Dauer geringfügiger Beschäftigungs-
verhältnisse in verschiedenen Teilgruppen (Kaplan-
Meier-Schätzung)

Mittlere N
Dauer in
Monaten
(Median)

Frauen 8,7 1191
Männer 2,3 424

Kind unter 16 Jahren im Haushalt 9,2 759
Kein Kind unter 16 Jahren im Haushalt 4,4 856

Frauen mit Kind unter 16 Jahren im Haushalt 11,0 659
Frauen ohne Kind unter 16 Jahren im Haushalt 5,9 532

Familienstand „verheiratet“ 10,4 941
Familienstand „ledig“, „verwitwet“, „geschieden“ 3,0 674

Verheiratete Frauen 11,1 839
Ledige, verwitwete und geschiedene Frauen 4,2 352
Verheiratete Männer 2,9 102
Ledige, verwitwete und geschiedene Männer 2,1 322

Verheiratete Frauen mit Kind unter 16 Jahren im Haushalt 11,5 560
Ledige Frauen mit Kind unter 16 Jahren im Haushalt 5,0 99

Ausbildung 2,0 363
Arbeitslos 5,4 69
Haushaltsführende 11,2 424
Rentner/innen 12,0 55
Nebentätige 7,4 704

Tabelle 2: Einflußfaktoren auf die Dauer geringfügiger
Beschäftigung („piecewise constant“-Exponentialmodell)

Risikorate Anteil/ Koeffizient Koeffizient Koeffizient
Mittelwert (T-Wert) (T-Wert) (T-Wert)

Geschlecht (1=Frau) 74,0% -0,327**
(3,52)

Kinder unter 16 im Haushalt (1=Ja) 47,0% 0,247*
(2,06)

Geschlecht (1=Frau) x Kinder unter 40,8% -0,344*
16 im Haushalt (1=Ja) (2,47)

Familienstand (1=Verheiratet) 58,3% -0,383**
(3,14)

Geschlecht (1=Frau) x Familienstand 52,1% -0,235
(1=Verheiratet) (1,63)

Personengruppe a

Ausbildung 9,3% 0,952** 0,886**
(13,14) (12,09)

Arbeitslos 2,0% 0,575** 0,582**
(4,14) (4,19)

Haushaltsführende 41,7% -0,033 -0,011
(0,47) (0,16)

Rentner/innen 3,4% -0,144 -0,108
(0,93) (0,69)

Bildung (in Jahren) 11,2 0,007**
(6,32)

Zahl der vorherigen Spells 0,77 0,176** 0,120** 0,101**
(9,23) (6,35) (5,23)

Zeitabschnitt mit konstanter Rate
1-11 Monate -1,89** -2,70** -3,47**
12 Monate -2,31** -3,13** -3,89**
13-23 Monate -1,96** -2,78** -3,54**
24 Monate -2,57** -3,36** -4,11**
25-36 Monate -2,53** -3,33** -4,08**
37-48 Monate -2,69** -3,53** -4,26**
49-60 Monate -2,70** -3,55** -4,26**
> 60 Monate -3,47** -4,48** -5,21**

N 1601 1601 1601
�2 (Likelihood-Ratio) 475,95 437,08 475,64
df 14 13 14

* signifikant zum 5%-Niveau
** signifikant zum 1%-Niveau
a Referenzgruppe: Nebentätige; Quelle: SOEP 1984 bis 1995



Frauen die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse länger
dauern als bei nicht-verheirateten Frauen. Tendenziell ähn-
liche, wenn auch geringer ausgeprägte Differenzen bestehen
zwischen verheirateten und nicht-verheirateten Männern.

In einem zweiten Modell werden verschiedene Gruppen nach
ihrem Erwerbsstatus gegenübergestellt. Diese Aufteilung ist
notwendig, da die Gruppe der Haushaltsführenden überwie-
gend aus verheirateten Frauen, die zudem häufiger Kinder un-
ter 16 Jahren im Haushalt haben, zusammengesetzt ist. Im
Vergleich zur Referenzgruppe der geringfügig Nebentätigen
haben Personen in Ausbildung und Arbeitslose eine signifi-
kant höhere Übergangsrate, d.h. ihre Beschäftigungsver-
hältnisse sind kürzer als bei geringfügig Nebentätigen. Die
übrigen Gruppen unterscheiden sich nicht signifikant. Das
heißt, die Beschäftigungsdauern von Rentner/innen und
Haushaltsführenden unterscheiden sich nicht signifikant von
der Dauer, die für geringfügig Nebenbeschäftigte ermittelt
wurde. Diese drei Gruppen zeichnen sich dadurch aus, daß
ihre Möglichkeit zur Aufrechterhaltung einer geringfügigen
Tätigkeiten nicht systematisch begrenzt ist, z.B. durch die Be-
endigung der Arbeitslosigkeit oder das Ferienende bzw. die
sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften bei Schülern.

In einem dritten Modell wurde die Zahl der Bildungsjahre zu-
sammen mit dem Beschäftigungsstatus berücksichtigt. Der
Koeffizient für Bildung zeigt einen positiven Effekt: Perso-
nen mit längerer Bildung haben eine signifikant höhere Über-
gangsrate und damit kürzere Beschäftigungsverhältnisse.
Gleichzeitig verringert sich aber der Effekt der Variable „Aus-
bildung“. Daraus kann man folgern, daß vor allem Schüler in
höheren Schulen bzw. Studierende in dieser Gruppe zu fin-
den sind und diese recht kurze Verweildauern in geringfügi-
gen Beschäftigungen haben.

Zur Kontrolle wurde in allen Modellen die Zahl der vorheri-
gen Spells berücksichtigt, die wie erwartet einen signifikan-
ten positiven Effekt auf die Übergangsrate hat, d.h., je mehr
Episoden schon vor der betrachteten Episode lagen, desto kür-
zer ist sie.10 Im unteren Viertel der Tabelle werden die Kon-
stanten für die im „piecewise constant“-Exponentialmodell
unterschiedenen Zeiträume berichtet. Durch das Weglassen

der linkszensierten Episoden und durch fehlende Werte bei
den Bildungsjahren und der Nationalität reduziert sich die
Fallzahl auf 1601 Spells.

Was kann man aus diesen Ergebnissen im Hinblick auf die
Zuverdienst- und Restriktionshypothese sagen? Sind Kinder
im Haushalt, dann sind es vor allem Frauen, die ihre Erwerbs-
tätigkeit reduzieren und auf geringfügige Beschäftigungen
zurückgreifen. Dieselbe Familiensituation führt bei Männern
im Gegensatz dazu zur Abkürzung geringfügiger Beschäfti-
gungsverhältnisse, vermutlich um statt dessen Tätigkeiten in
größerem Umfang aufzunehmen. Diese Effekte deuten dar-
auf hin, daß die durch die familiäre Situation hervorgerufe-
nen Restriktionen bei Frauen eine Reduktion des Arbeitsan-
gebots bewirken, die sich in längeren Job-Episoden in ge-
ringfügiger Beschäftigung niederschlagen. Das umgekehrte
ist der Fall bei Männern. In ähnlicher Weise könnte man die
signifikant höhere Übergangsrate bei Arbeitslosen interpre-
tieren: Sie sind eigentlich auf der Suche nach einer subsi-
stenzsichernden Beschäftigung und beenden deshalb ihre ge-
ringfügige Beschäftigung, sobald sie einen anderen Job ge-
funden haben. Die Zuverdiensthypothese läßt sich ebenfalls
anhand der Ergebnisse bestätigen. Einerseits ist die Beschäf-
tigungsdauer in geringfügigen Jobs bei Schüler/innen und
Studierenden kürzer, weil sie häufig im begrenzten Zeitraum
der Schul- und Semesterferien jobben. Zusätzlich zeigt sich
ein positiver Bildungseffekt, der im wesentlichen ebenfalls
auf dieses Erwerbsverhalten zurückzuführen sein dürfte.
Andererseits haben Rentner, Hauhaltsführende und Neben-
erwerbstätige eine niedrigere Übergangsrate und damit län-
gere Job-Episoden, weil bei ihnen normalerweise keine
grundsätzlichen Veränderungen der Erwerbs- und Einkom-
menssituation auftreten, die die Beendigung der geringfügi-
gen Beschäftigung nahelegen würden, und der Anreiz zum
Zuverdienst deshalb kaum begrenzt ist.11

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß geringfügige Be-
schäftigungen im Durchschnitt von recht geringer Dauer
sind.12 Längerfristige geringfügige Beschäftigungsverhältnis-
se finden sich vor allem bei Frauen mit Kindern unter 16 Jah-
ren und bei verheirateten Frauen.

5 Diskussion

In dieser Arbeit wurde die Dauer geringfügiger Beschäftigung
untersucht. In einer einleitenden Literaturübersicht wurde ge-
zeigt, daß die Schätzungen der Zahl geringfügig Beschäftig-
ter erheblich differieren. Als Gründe sind dafür vor allem die
spezifischen Schwächen der jeweiligen Datenquellen verant-
wortlich zu machen. Vor allem Nebenerwerbstätige und Haus-
haltsführende  sind stark unter den geringfügig Beschäftigten
vertreten. Daneben gibt es drei kleinere Gruppen: die
Schüler/innen und Studierenden, die Arbeitslosen und die
Rentner. Die Analysen zur Dauer von geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnissen haben gezeigt, daß Frauen mit Kin-
dern sowie verheiratete Frauen längere Beschäftigungsdauern
aufweisen. Demgegenüber ist dieser Job für Personen in Aus-
bildung und Arbeitslose nur ein vorübergehendes Engage-
ment von signifikant kürzerer Dauer. Bei den beteiligten Per-
sonengruppen muß aufgrund der jeweiligen Anteile und der
typischen Jobdauern von unterschiedlich starken Auswirkun-
gen auf die soziale Absicherung ausgegangen werden.
Während bei Nebenerwerbstätigen, die den Erkenntnissen
zufolge einen Großteil der geringfügig Beschäftigten ausma-
chen, keine bzw. geringe Einschränkungen in der Kranken-,
Pflege-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung zu erwarten
sind, würden vor allem Haushaltsführende, d.h. vor allem
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10 Um zu untersuchen, ob sich neben Kindern und Familienstand weitere Va-
riablen bei Frauen und Männern in unterschiedlicher Weise auswirken, oder
ob in den verschiedenen Personengruppen Unterschiede bestehen, wurde
versucht, getrennte Modelle zu schätzen. Allerdings konvergieren die
Schätzungen nicht in den Gruppen mit relativ kleiner Fallzahl. Da die Ko-
effzienten auch in den konvergierenden Modellen keine gravierenden Un-
terschiede zum Gesamtmodell aufweisen, wurde auf die Darstellung die-
ser Modelle verzichtet.

11 In einer weiterführenden Analyse wurden die Anschlußtätigkeiten an eine
geringfügige Beschäftigung untersucht. Die Beantwortung dieser Frage ist
allerdings aufgrund datentechnischer Probleme sehr schwierig, so daß auf
eine ausführliche Darstellung verzichtet wurde. Als Ergebnis dieser Ana-
lysen soll jedoch erwähnt werden, daß ein Drittel aller geringfügigen Be-
schäftigungen wieder in eine geringfügige Beschäftigung einmünden.
Mehr als einem Fünftel folgt eine Teilzeittätigkeit, aber in keinem einzigen
Fall eine Vollzeittätigkeit. Dieses sehr erstaunliche Ergebnis veranlaßte uns
zu weiteren Recherchen. Es konnte jedoch weder innerhalb des folgenden
Jahres noch im verbleibenden Berichtszeitraum eine einzige Vollzeit-Tätig-
keit bei ehemals geringfügig Beschäftigten gefunden werden. Ein Grund
dafür könnte die Identifikation der geringfügig Beschäftigten sein. Wurden
sie nicht anhand einer Einkommensangabe im Befragungsvormonat, son-
dern anhand des durchschnittlichen Jahreseinkommens identifiziert, so be-
steht die Gefahr, daß dadurch systematisch solche Fälle nicht gefunden
wurden, die nach der geringfügigen Beschäftigung eine Tätigkeit in größe-
rem Umfang angenommen haben. Dies erklärt aber nicht, weshalb auch un-
ter der Gruppe der direkt identifizierten, die allerdings nur ein Achtel der
Episoden umfaßt, keine Vollzeit-Tätigkeit aufgetreten ist. 

12 Um die Dauer dieser Beschäftigungsverhältnisse qualifiziert einschätzen
zu können, bräuchte man zum Vergleich eigentlich die durchschnittliche
Dauer anderer Beschäftigungsverhältnisse. Trotzdem glauben wir, daß ein
Median von etwa sechs Monaten diese Aussage rechtfertigt.
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Frauen, die aufgrund ihres sozialen Status keine eigenständi-
ge soziale Absicherung, jedoch relativ lange Beschäftigungs-
dauern aufweisen, von einer Einführung der Sozialversiche-
rungspflicht, wenn auch in geringem Umfang, profitieren.
Andererseits ist bei Nebenerwerbstätigen nicht einzusehen,
warum ein Teil ihrer Einkünfte nicht bei der Sozialver-
sicherung berücksichtigt werden sollte. Bei Schüler/innen,
Studierenden und Rentnern ist im Prinzip nicht von einer Ver-
besserung der sozialen Absicherung durch die Einführung der
Versicherungspflicht auszugehen. Die Abschaffung der Ver-
sicherungsfreiheit hätte für Studierende eher negative Aus-
wirkungen, da die Ausbildungszeit bisher im Rahmen der
Rentenversicherung mit einem fiktiv angenommenen Durch-
schnittseinkommen in einem zeitlichen Umfang von drei Jah-
ren berücksichtigt wird. Für Rentner wäre eine Versiche-
rungspflicht widersinnig, da ihre Existenz normalerweise
durch den Rentenanspruch gesichert ist (vgl. auch Sowka
1996). Vereinfachend kann man folgern, daß Personen, die
vor allem aufgrund einer Zuverdienstmotivation eine gering-
fügige Beschäftigung aufnehmen, am wenigsten von der So-
zialversichungspflicht profitieren würden, während Perso-
nen, für die die Restriktionshypothese eher zutrifft, in größe-
rem Umfang Vorteile aus einer eigenen sozialen Absicherung
ziehen würden.
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1 Einleitung

Den bestehenden Sozialhilferegelungen in Deutschland wer-
den bereits seit langem Fehlanreize hinsichtlich der Beschäf-
tigungsförderung zugeschrieben. Insbesondere die hohe An-
rechnung von Arbeitseinkommen auf die laufende Hilfe zum
Lebensunterhalt steht in der Kritik, da sich für Sozialhilfe-
empfänger eine Erwerbsaufnahme aufgrund der prohibitiv
hohen Transferentzugsrate kaum lohnt.1 Diese restriktiven
Möglichkeiten zur Steigerung des verfügbaren Einkommens
wirken sich negativ auf das Arbeitsangebot aus, selbst wenn
davon auszugehen ist, daß arbeitslose Sozialhilfeempfänger
in der Regel eine relativ hohe Arbeitsmotivation haben
(Hackenberg/Wagner 1997).

Grundsätzlich stehen zur Stärkung der Arbeitsanreize zwei
Wege offen. Zum einen ließe sich durch eine Vergrößerung
des Abstands zwischen Erwerbseinkommen und Sozial-
transfers die Bereitschaft zur Aufnahme eines Arbeitsverhält-
nisses erhöhen. Dies könnte sowohl durch eine Absenkung
des Sozialhilfeniveaus als auch durch die Anhebung von Min-
destlöhnen erreicht werden.2 Zum anderen besteht die Mög-
lichkeit einer Verringerung der Transferentzugsrate. Eine ge-
ringere Anrechnung des Erwerbseinkommens auf die Sozial-
hilfeleistung wirkt über ein höheres verfügbares Einkommen
ebenfalls anreizfördernd.

Die letztgenannte Strategie basiert auf dem Grundsatz der
negativen Einkommensteuer und steht im Mittelpunkt der fol-
genden Ausführungen. Neben mehreren – unter dem Begriff
des Kombilohns bekannt gewordenen – Vorschlägen hat auch
das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) einen Ge-
setzesentwurf vorgelegt, der eine stärkere Differenzierung der

Was bringt ein Kombilohn?
Eine ökonometrische Analyse der Arbeitsangebotsreaktionen von Sozialhilfeempfängern und
der fiskalischen Effekte für Sozialhilfeträger

Christian Dreger, Wolfram Kempe, Jürgen Kolb und Lioba Trabert, Halle*

Für Sozialhilfeempfänger ist die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit derzeit kaum lohnend. Das Erwerbseinkommen
wird fast vollständig auf die Sozialhilfeleistungen angerechnet, so daß mögliche Steigerungen des verfügbaren Ein-
kommens relativ gering ausfallen. Die bestehende Sozialhilferegelung beinhaltet folglich kaum Arbeitsanreize und
wird diesbezüglich häufig kritisiert. In verschiedenen Reformansätzen wird deswegen eine Verringerung der
Anrechnungsquote vorgeschlagen. Auf diese Weise läßt sich – in Anlehnung an das Konzept der negativen Ein-
kommensteuer – eine Erhöhung des verfügbaren Einkommens erreichen und somit die Attraktivität einer Arbeits-
aufnahme steigern. Einer der Reformansätze wurde vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) in die Dis-
kussion eingebracht. Der darin vorgeschlagene Kombilohn begünstigt in besonderer Weise Haushalte mit Kindern
und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.

Die Konsequenzen dieses Vorschlags für den Arbeitsmarkt und die Sozialhilfekassen werden am Beispiel des Lan-
des Sachsen-Anhalt ermittelt. Mit Hilfe eines Tobit-Modells werden auf der Basis von Daten des Arbeitsmarkt-
monitors Sachsen-Anhalt die zu erwartenden Arbeitsangebotsreaktionen von Sozialhilfeempfängern abgeschätzt.
Daraus lassen sich die voraussichtlichen fiskalischen Konsequenzen für die Sozialhilfeträger bestimmen. Dabei
sind die Personengruppen der arbeitslosen und erwerbstätigen Sozialhilfeempfänger sowie die potentiellen Neu-
eintritte in die Sozialhilfe zu betrachten.

Die mit der Reform verbundene Ausweitung des Arbeitsangebots ist quantitativ eher gering. Lediglich bei 2,4 vH
der arbeitslosen Sozialhilfeempfänger ist eine Arbeitsaufnahme zu erwarten. Dort ergeben sich auch die Einspar-
wirkungen des Reformvorschlages, sofern keine Beschränkungen der Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes auf-
treten. Die Analyse zeigt, daß durch die Ausdehnung der Sozialhilfegrenzen erhebliche Mehrausgaben durch Mit-
nahmeeffekte entstehen, die insgesamt die Einsparungen übersteigen dürften.

* Christian Dreger, Wolfram Kempe, Jürgen Kolb und Lioba Trabert sind  wis-
senschaftliche Mitarbeiter der Abteilung Arbeitsmarkt am Institut für Wirt-
schaftsforschung Halle (IWH). Der Beitrag liegt in der alleinigen Verant-
wortung der Autoren.
Die Autoren danken Annette Bergemann, Ulrich Cramer, Heinz-P. Galler,
Notburga Ott, Rüdiger Pohl, Joachim Ragnitz, Horst M. Schellhaß, Hilmar
Schneider, den Teilnehmern eines Workshops am IWH sowie zwei anony-
men Gutachtern für wertvolle Hinweise.

1 Vgl. z.B. Boss 1994, Gunkel/Köllmann/Küpper/Peren 1997.
2 Zur Diskussion dieser beiden Ansätze vgl. Jerger/Spermann 1996.



Anrechnungsregelungen nach dem Haushaltstyp und der
Höhe des Einkommens vorsieht.3

Die bisherige Diskussion um die Konsequenzen verschiede-
ner Reformansätze leidet jedoch häufig unter einer fehlenden
empirischen Basis. Solange weder der intendierte Beschäfti-
gungseffekt noch die finanziellen Konsequenzen quantifi-
zierbar sind, bleibt eine Beurteilung der Maßnahmen schwie-
rig (Bäcker/Hanesch 1997, Rosenfeld 1997). Diese Arbeit soll
mit ihrer empirischen Analyse zur Beurteilung der quantitati-
ven Dimension dieser Strategien am Beispiel des BMG-Kom-
bilohns für Sachsen-Anhalt beitragen.

Dazu wird in einem ersten Schritt der prinzipielle Zusam-
menhang zwischen dem Arbeitsangebot der privaten Haus-
halte und den Modalitäten der Sozialhilfe auf der Basis eines
mikroökonomischen Modells betrachtet. Daran schließt sich
eine Darstellung der BMG-Regelungen an, die den aktuellen
Bestimmungen gegenübergestellt werden. Auf dieser Stufe
der Analyse sind pekuniäre Vor- und Nachteile für bestimm-
te Haushaltstypen beziehungsweise Beschäftigtengruppen er-
kennbar. Daraus lassen sich mögliche Effekte für das Ar-
beitsangebot ableiten, die auf der Grundlage eines mikroöko-
nometrischen Modells quantifiziert werden. 

Die zu erwartenden Auswirkungen des BMG-Vorschlags
werden zunächst unter der Prämisse einer vollständig elasti-
schen Arbeitsnachfrage diskutiert. Dem werden in einem
zweiten Szenario die Effekte gegenübergestellt, die bei einer
durch Nachfragebeschränkungen verursachten Arbeitslosig-
keit entstehen. Aufbauend auf diesen Ergebnissen werden die
fiskalischen Effekte exemplarisch für Sachsen-Anhalt be-
stimmt. Bedingt durch das Verhalten unterschiedlicher Perso-
nengruppen sind sowohl Kosten als auch Einsparungen zu er-
warten. Die Ermittlung der fiskalischen Effekte beschränkt
sich auf die unmittelbar bei den Sozialhilfeträgern anfallen-
den Mehrausgaben und Einsparungen. Volkswirtschaftliche
Rückwirkungen über erhöhte Einnahmen der Sozialver-
sicherungen, wachsende Konsumnachfrage etc. bleiben un-
berücksichtigt. Abschließend werden die Ergebnisse zusam-
mengefaßt und ihr finanzieller Nettoeffekt ermittelt.

2 Das Arbeitsangebot von Sozialhilfeempfängern aus
theoretischer Sicht

Die Bewilligung der Sozialhilfe4 ist prinzipiell an die Bereit-
schaft des Hilfesuchenden geknüpft, sowohl seine Arbeits-
kraft als auch sein gesamtes Nettoeinkommen zur Finan-
zierung des Lebensunterhaltes einzusetzen. Dabei ersetzt ei-
genes Einkommen Sozialhilfeansprüche, um Sozialtransfers
nur wirklich Bedürftigen zu gewähren. Hieraus ergibt sich
jedoch ein gewisses Dilemma. Zum einen sollen den Trans-
ferempfängern Anreize gesetzt werden, den Lebensunterhalt
aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten. Zum anderen
wird Arbeitseinkommen derzeit fast vollständig auf die So-
zialhilfe angerechnet. Dieses Prinzip der Nachrangigkeit und
die damit verbundenen negativen Anreize zur Aufnahme einer

Erwerbstätigkeit können zur „Sozialhilfefalle“ führen: Die
Aufnahme einer Beschäftigung lohnt sich im Bereich der So-
zialhilfegrenzen finanziell kaum, so daß Nichterwerbstätig-
keit und damit der Verbleib in Sozialhilfe rational sein kann.

Mit dem Reformvorschlag des BMG ist eine Verringerung der
Anrechnung von Erwerbseinkommen auf die Sozialhilfe ver-
bunden. Da ein höherer Anteil des Arbeitseinkommens an-
rechnungsfrei bleibt, impliziert dies eine Erhöhung des ver-
fügbaren Einkommens der erwerbstätigen Sozialhilfeemp-
fänger. Durch diese Einkommensverbesserung soll die Be-
reitschaft zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bei den ar-
beitslosen Sozialhilfeempfängern gesteigert werden. 

Die Anreizwirkungen des BMG-Vorschlags setzen nur auf ei-
ner Seite des Arbeitsmarktes an. Deshalb berücksichtigt die
folgende theoretische Einordnung nur das Arbeitsangebot.
Um mögliche Reaktionen auf einzelne Komponenten des
Transfersystems zu analysieren und individuelle Heteroge-
nität zu berücksichtigen, ist ein mikroökonomischer Modell-
rahmen zu bevorzugen. 

Ausgangspunkt ist die Annahme, daß ein Individuum die ihm
zur Verfügung stehende Zeit nutzenmaximal zwischen Arbeit
und Freizeit 5 aufzuteilen sucht. Aus dieser Optimierung re-
sultiert ein entsprechendes Arbeitsangebot. Die Entscheidung
zur Erwerbstätigkeit wird zusätzlich durch die Einkommens-
komponente des sozialen Sicherungssystems beeinflußt. So-
wohl die Höhe der Sozialleistungen als auch die Regelungen
der Einkommensanrechnung verändern daher die Entschei-
dung über Arbeitszeit und Freizeit. Die Zusammenhänge las-
sen sich bereits in einer komparativ-statischen Analyse ver-
deutlichen (siehe Abbildung 1). Hierbei sind Einkommen und
Freizeit vollständig substituierbar. Außerdem ist die Prämis-
se einer beliebigen Teilbarkeit der Arbeitszeit gesetzt.

Werden keine Lohnersatzzahlungen gewährt, stellt AB die
Budgetgerade dar, die alle möglichen Kombinationen von
Einkommen und Freizeit bei einem gegebenen Lohnsatz ab-
bildet. Dabei entspricht die Steigung der Budgetgerade dem
Lohnsatz. Ein Individuum bietet Arbeit im Umfang der
Strecke AF0 an. Es erreicht dabei das Nutzenniveau I 0. Durch
die Einführung von Sozialhilfe in Höhe von AC verändert sich
der Kurvenverlauf der Budgetlinie zu CDB. Das Individuum
erreicht bei Nutzenmaximierung nunmehr die höhere Indif-
ferenzkurve I 1, wenn es keine Arbeit auf dem Arbeitsmarkt
anbietet.
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3 Vgl. Bundesratsdrucksache 1039/97. Dieser Gesetzesentwurf wurde mitt-
lerweile vom Bundesrat abgelehnt.

4 Die Sozialhilfe wird in Hilfe in besonderen Lebenslagen auf der einen und
laufende Hilfe zum Lebensunterhalt auf der anderen Seite unterteilt. Letz-
tere steht im Mittelpunkt der Reformüberlegungen. Die Begriffe Sozialhilfe
und laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt werden im folgenden synonym
verwendet.

5 Unter dem Begriff Freizeit wird in diesem Kontext die nicht in Erwerbs-
tätigkeit zugebrachte Zeit verstanden. Sie umfaßt neben Freizeit im enge-
ren Sinne auch die Zeit, die für Hausarbeit, Kindererziehung, etc. aufge-
wendet wird.

Abbildung 1: Auswirkungen einer Verringerung der An-
rechnung von Erwerbseinkommen in der Sozialhilfe
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Aus dieser Situation heraus lassen sich prinzipiell zwei Stra-
tegien ableiten, die arbeitsangebotserhöhend wirken. Die eine
Variante besteht in der Vergrößerung des Abstandes zwischen
Erwerbseinkommen und Sozialhilfe, z.B. durch Absenkung
des Sozialhilfeniveaus. Dies könnte im Extremfall eine Strei-
chung der Sozialeinkommen bedeuten. Bei dieser Vorgehens-
weise würde im Modell wieder die Ausgangsposition mit der
Budgetgeraden AB entstehen und die betrachtete Person bie-
tet Arbeit im Umfang AF0 an. Diese Strategie soll jedoch im
Rahmen dieser Arbeit nicht weiter verfolgt werden.

Aus der Verringerung der Anrechnung von Erwerbseinkom-
men auf die Sozialhilfe resultiert die zweite Variante. Im Mo-
dell bekommt die Budgetlinie einen steileren Verlauf im
neuen Sozialhilfebereich CE und hat den Verlauf CEB (siehe
Abbildung 1). Implizit ist damit eine Steigerung des Stun-
denlohns verbunden. Mit der Reform der Anrechnungsregeln
kann es für das Individuum (je nach individueller Nutzen-
funktion und damit der Lage der Indifferenzkurven) rational
sein, jetzt wieder Arbeit im Umfang der Strecke F 2A anzu-
bieten, da es auf diese Weise die höhere Indifferenzkurve I 2

erreicht.

Auf der Basis theoretischer Modelle läßt sich jedoch nicht
eindeutig klären, wie sich eine Veränderung der Sozialhilfe-
regelungen auf das Arbeitsangebot auswirkt (Siebert/ Stähler
1995, Weeber 1992). Das konkrete Ausmaß der Angebots-
reaktionen kann nur empirisch ermittelt werden, da die indi-
viduelle Nutzeneinschätzung verschiedener Personen diffe-
riert. Hierbei kommt es sowohl auf das individuelle Arbeits-
angebotsverhalten als auch auf die spezifische Ausgestaltung
der Anrechnungsregelungen an.

3 Anrechnungsregelungen in der Sozialhilfe

3.1 Modalitäten im Status quo

Nach dem Prinzip der Subsidiarität wird in der Sozialhilfe
jedes Einkommen auf die Sozialhilfeleistung angerechnet.
Erwerbseinkommen nimmt hier eine Sonderrolle ein, weil
lediglich ein verminderter Teil angerechnet wird.6 Durch die
Höhe des von der Anrechnung frei bleibenden Einkom-
mensanteils (Freibetrag) wird der Arbeitsanreiz insofern be-
einflußt, als Sozialhilfeempfänger durch Erwerbstätigkeit ein
höheres Einkommen realisieren können. In der Folge bezieht
ein Sozialhilfeempfänger die Summe aus Marktlohn und ver-
bleibender Sozialhilfe in seine Arbeitsangebotsentscheidung
mit ein. Der Freibetrag berechnet sich dabei nach der Höhe
des Nettoverdienstes (vgl. Berechnung 1). 

Für die Höhe des Freibetrags lassen sich drei Bereiche iden-
tifizieren.7 Nach dem Beispiel für Sachsen-Anhalt entspricht
der Freibetrag genau dem Nettoeinkommen, solange dieses
130 DM pro Monat nicht übersteigt. Das bedeutet, daß der
Arbeitsverdienst nicht auf die Sozialhilfe angerechnet wird
und somit das verfügbare Einkommen in gleichem Ausmaß
wie das Nettoeinkommen zunimmt. Im mittleren Einkom-
mensbereich zwischen 130 und 995 DM erhöht jede zusätz-
lich verdiente D-Mark den Freibetrag – und damit das zu-
sätzlich verfügbare Einkommen – um 0,15 DM. Demzufolge
werden 85 vH des 130 DM übersteigenden Betrages vom
Nettoeinkommen auf die Sozialhilfe angerechnet. Schließlich

ist im dritten Einkommensbereich (ab 995 DM) das Maxi-
mum des Freibetrags erreicht. In diesem Intervall verbleibt
dem erwerbstätigen Sozialhilfeempfänger unabhängig von
der Höhe des Erwerbseinkommens ein Freibetrag in Höhe von
260 DM. Jeder weitere Hinzuverdienst wird voll auf die So-
zialhilfeleistung angerechnet, so daß sich eine marginale
Transferentzugsrate von 100 vH einstellt. Dieser Bereich, in
dem zusätzliches Erwerbseinkommen zu keiner Erhöhung des
verfügbaren Einkommens führt, wird im folgenden als Sta-
gnationsbereich bezeichnet.

Berechnung 1:
Freibetrag für erwerbstätige Sozialhilfeempfänger im Status
quo

Ynetto falls 0 < Ynetto ≤ 0,25 * RS
FB = 0,2125 * RS + 0,15 Ynetto falls 0,25 * RS < Ynetto ≤ 1,92 * RS{

0,5 * RS falls 1,92 * RS < Ynetto ≤ SHS

mit:
FB = Freibetrag
RS = Regelsatz
Ynetto = Nettoeinkommen
SHS = Sozialhilfeschwelle (Grenzeinkommen bei dem 

keine Ansprüche auf Sozialhilfe mehr vorliegen)

Beispiel für Sachsen-Anhalt (Regelsatz: 519 DM, Stand
01. Juli 1997)

Ynetto falls 0 < Ynetto ≤ 130
FB = 110 + 0,15 * Ynetto falls 130 < Ynetto ≤ 995{

260 falls 995 < Ynetto ≤ SHS

Die Höhe der SHS hängt von der Haushaltszusammensetzung ab und beträgt
in Sachsen-Anhalt für einen Alleinlebenden momentan 1.210 DM und für ein
Paar mit drei Kindern 3.231 DM unter der Annahme, daß Sozialhilfe und
Erwerbseinkommen die einzigen Einkommensquellen sind (BMG 1997). Bei
Erhalt anderer Transferleistungen, wie Wohn- oder Kindergeld, verschiebt sich
die SHS um den entsprechenden Betrag nach unten. Auf die prinzipielle Be-
rechnungsweise hat dies jedoch keinen Einfluß.

3.2 Modalitäten im BMG-Kombilohn

Während im Status quo die Berechnung der Freibeträge ein-
heitlich erfolgt, wird im BMG-Kombilohn durch die Aufnah-
me zweier zusätzlicher Komponenten eine stärkere Differen-
zierung der Freibeträge vorgeschlagen.

• Eine Sozialversicherungskomponente wirkt senkend auf die
Höhe des Freibetrags, wenn es sich um eine geringfügige Be-
schäftigung handelt. Sozialversicherungspflichtige Erwerbs-
tätigkeit wird hingegen durch einen höheren Freibetrag be-
günstigt.

• Eine Kinderkomponente sieht eine Steigerung des Frei-
betrages je zu berücksichtigendem Kind vor.

Diese spezifischen Förderbedingungen haben zur Folge, daß
die BMG-induzierten Veränderungen der Freibeträge sehr
unterschiedlich ausfallen. Aufgrund der Kinderkomponente
ergeben sich für Haushalte mit Kindern in der Neuregelung
stärkere Arbeitsanreize als für Alleinlebende oder Paare ohne
Kinder. Mit steigender Kinderzahl ist eine positive Niveau-
verschiebung der Freibeträge über den gesamten Einkom-
mensbereich verbunden. Darüber hinaus beinhaltet der Vor-
schlag (vgl. Berechnung 2) im Vergleich zum Status quo einen
weiteren Einkommensbereich, der durch die Integration der
Sozialversicherungskomponente entsteht. Die explizite För-
derung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung führt zu
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6 Vgl. § 76 Abs. 2 a Bundessozialhilfegesetz.
7 Für eine detaillierte Beschreibung der Freibetragsberechnung vgl. Tra-

bert/Dreger/Kempe/Kolb 1998.



einem sprunghaften Anstieg des Freibetrags, sobald die Ge-
ringfügigkeitsgrenze überschritten ist.8

Berechnung 2:
Freibetrag im BMG-Kombilohn am Beispiel des Haushalts-
typs Paar mit drei Kindern in Sachsen-Anhalt (Regelsatz:
519 DM, Stand 01. Juli 1997, Einkommensgrenze für ge-
ringfügige Beschäftigung: 520 DM)

Ynetto falls 0 < Ynetto ≤ 156
140 + 0,1 * Ynetto falls 156 < Ynetto ≤ 520

FB = 218 + 0,1 * Ynetto falls 520 < Ynetto ≤ 2.529{
471 falls 2.529 < Ynetto ≤ 3.442

Die Sozialhilfeschwelle für eine Familie mit drei Kindern in Höhe von
3.442 DM ergibt sich ebenfalls unter der Annahme, daß Sozialhilfe und Er-
werbseinkommen die einzigen Einkommensquellen sind (vgl. Berechnung 1).

3.3 Vergleich der Anreizmechanismen

Aus den Übersichten der jeweiligen Freibeträge in Abbildun-
gen 2 und 3 wird deutlich, daß die Differenz zwischen Status
quo und BMG-Kombilohn sowohl von dem entsprechenden
Haushaltstyp als auch von der Höhe des Erwerbseinkommens
abhängt. Alleinlebende profitieren aufgrund der spezifischen
Förderbedingungen am wenigsten von den Neuregelungen.
Im Bereich sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung ist
zwar eine marginale Erhöhung der Freibeträge zu erkennen,
im Einkommensbereich geringfügiger Beschäftigung muß
hingegen ein Absinken der Arbeitsanreize aufgrund deutlich
geringerer Freibeträge konstatiert werden (vgl. Abbildung 2).

Bei Haushalten mit Kindern führt die Kinderkomponente zu
einer positiven Niveauverschiebung der Freibeträge. Mit zu-
nehmender Kinderzahl wird die Einkommenserhöhung auch
im Bereich geringfügiger Beschäftigung immer deutlicher, so
daß für Haushalte mit drei und mehr Kindern auch hier ein
höherer Arbeitsanreiz entsteht (vgl. Abbildung 3).9 Zudem
zeigt sich, daß der Stagnationsbereich (konstantes verfügba-
res Einkommen bei steigendem Erwerbseinkommen) in der
Kombilohnversion später einsetzt als im Status quo. Der Sta-

gnationsbereich beginnt im Status quo bei einem Erwerbsein-
kommen von 995 DM. Diese Grenze wird im BMG-Vor-
schlag nach oben verschoben. Der maximale Freibetrag für
den Haushaltstyp Paar mit drei Kindern wird erst bei einem
Nettoeinkommen von 2.529 DM erreicht. Er beträgt hier
471 DM und ist damit um 211 DM höher als im Status quo.

4 Abgrenzung der relevanten Personengruppen 

Die veränderten Anrechnungsregelungen des BMG-Vor-
schlags wirken auf zwei Arten. Einerseits induzieren sie Ver-
änderungen des Arbeitsangebots, was im wesentlichen zu ei-
nem Anstieg der Beschäftigung führen dürfte. Andererseits
ergeben sich Auswirkungen auf die Verpflichtungen der Kom-
munen als Träger der Sozialhilfe. Die genauen Effekte sowie
deren Höhe hängen dabei von der Reaktion der drei im fol-
genden beschriebenen Personengruppen auf die neuen Rege-
lungen ab.

Arbeitslose Sozialhilfeempfänger

Arbeitslose Sozialhilfeempfänger sind die primäre Ziel-
gruppe des BMG-Vorschlags. Bei ihnen führt der Kombilohn
im allgemeinen zu höheren Freibeträgen als im Status quo.
Eine Arbeitsaufnahme ermöglicht folglich eine größere Stei-
gerung des Haushaltseinkommens als bisher. Ceteris paribus
erhöht sich damit die Attraktivität einer Erwerbsaufnahme,
woraus eine Zunahme des Arbeitsangebots von arbeitslosen
Sozialhilfeempfängern resultieren kann. Dieser positive Ef-
fekt für den Arbeitsmarkt führt zu Einsparungen der Sozial-
hilfeträger, da das Erwerbseinkommens auf die Sozialhilfe
angerechnet wird und eine Verringerung der Ansprüche der
Leistungsempfänger an die Sozialhilfeträger bedeutet. Der
Umfang der Ersparnis ist dabei positiv von der Höhe des er-
zielten Einkommens abhängig. Eine Zunahme der Ausgaben
durch diese Personengruppe ist mit dem BMG-Vorschlag da-
gegen nicht verbunden.

Erwerbstätige Sozialhilfeempfänger

Bei erwerbstätigen Sozialhilfeempfängern sind vor allem die
fiskalischen Aspekte von Interesse. Der Sozialhilfeanspruch
dieses Personenkreises steigt durch die BMG-Regelung um
die Differenz zwischen altem und neuem Freibetrag. Dies
führt aus Sicht der Sozialhilfeträger zu Mitnahmeeffekten und
zusätzlichen finanziellen Aufwendungen.

Die Arbeitsmarkteffekte dieses Personenkreises dürften hin-
gegen unbedeutend bis negativ sein. Zwar erhöht sich auch in
dieser Gruppe das auf die Sozialhilfe anrechnungsfreie Ein-
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Abbildung 2: Freibeträge für erwerbstätige Sozialhilfe-
empfänger im Status quo und BMG-Kombilohn; Haus-
haltstyp Alleinlebende
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8 Die höheren Freibeträge bei sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung
können als partieller Ausgleich der Belastungen angesehen werden, die
durch die vom Arbeitnehmer zu tragenden Sozialversicherungsabgaben ent-
stehen. Freilich sind die Beitragszahlungen auch mit Gegenleistungen in
Form zukünftiger Ansprüche verbunden (Kolb/Trabert 1996). Unter der An-
nahme, daß Rückflüsse aus Sozialversicherungsbeiträgen kurzfristig nicht
internalisiert werden, existiert beim Übergang von geringfügiger zu sozial-
versicherungspflichtiger Beschäftigung jedoch nach wie vor eine finan-
zielle Hürde.

9 Vgl. für die graphische Darstellung weiterer Haushaltstypen Trabert/
Dreger/Kempe/Kolb 1998.

Abbildung 3: Freibeträge für erwerbstätige Sozialhilfe-
empfänger im Status quo und BMG-Kombilohn; Haus-
haltstyp Paar mit drei Kindern
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kommen. Dieses realisieren erwerbstätige Sozialhilfeemp-
fänger jedoch auch bei unverändertem Arbeitsangebot. Eine
Ausweitung des Arbeitsangebots ist hingegen nicht zu erwar-
ten, da der Steigerungsbetrag im BMG-Modell mit 10 vH
niedriger ausfällt als im Status quo (15 vH). Zusätzliches Ar-
beitsangebot wird im Steigerungsbereich folglich durch den
Kombilohn relativ weniger belohnt, so daß eine Ausweitung
der Beschäftigung tendenziell unterbleibt. Deswegen sind
hier auch keine Einsparungen zu erwarten. Geringfügig Be-
schäftigte können ihr Arbeitsangebot sogar einschränken,
weil die Neuregelung ihre relative Einkommensposition meist
verschlechtert. Dies hätte eine weitere Zunahme der Aus-
gaben für die Sozialhilfeträger zur Folge.

Neueintritte in die Sozialhilfe

Mitnahmeeffekte sind auch durch eine Erweiterung des Krei-
ses der Anspruchsberechtigten auf Sozialhilfe zu erwarten.
Erwerbstätige, die mit ihrem verfügbaren Einkommen knapp
oberhalb der Sozialhilfeschwelle des Status quo liegen, er-
werben nach der Neuregelung Ansprüche auf Sozialhilfe, die
zu Mehraufwendungen führen.

Mit einem negativen Arbeitsmarkteffekt und weiteren Kosten
ist darüber hinaus bei Berücksichtigung von möglichen Ver-
haltensänderungen zu rechnen, denn für einen Teil der Neu-
eintritte kann eine Reduktion des Arbeitsangebots rational
sein. Im Stagnationsbereich führt die Verminderung des Er-
werbseinkommens nicht zu einer Einbuße des verfügbaren
Einkommens (Stagnationseffekt). Sinkendes Erwerbsein-
kommen wird im Stagnationsbereich vollständig mit Sozial-
hilfe aufgefüllt. Damit wird auch eine Arbeitsangebots-
reduzierung in diesem Intervall finanziell nicht bestraft, son-
dern hat vielmehr eine ausgleichende Erhöhung der Sozial-
hilfeleistungen zur Folge. Sowohl bei unverändertem Ange-
botsverhalten und erst recht bei einer möglichen Verringerung
des Arbeitsangebots ergeben sich also zusätzliche Ausgaben
auf der Seite der Sozialhilfeträger durch Neueintritte in die
Sozialhilfe. 

Tabelle 1 untergliedert die beschriebenen Personengruppen
und zeigt ihre tendenziellen Auswirkungen bezüglich Ar-
beitsmarkt- und fiskalischem Effekt.

5 Empirische Analyse des Arbeitsangebots

Eine verminderte Anrechnung des Erwerbseinkommens auf
die Sozialhilfe wirkt aus Sicht der Zielgruppe wie eine
Stundenlohnerhöhung, so daß die Bewertung der Neu-
regelung wesentlich auf der Lohnelastizität des Arbeitsange-
bots beruht. Mit Hilfe der individuell bestimmten Lohnela-

stizität und der individuellen Arbeitsangebotsmenge kann die
potentielle Arbeitsangebotsreaktion unter den veränderten
Anreizbedingungen bestimmt werden.

5.1 Ökonometrische Methoden

Der Umfang des Arbeitsangebots wird mit Hilfe eines TOBIT-
Modells geschätzt, da die endogene Variable auf den positi-
ven Wertebereich beschränkt ist. Das TOBIT-Modell gewähr-
leistet in dieser Situation unverzerrte und konsistente Schät-
zungen der Regressionsparameter (Greene 1997).

Gleichwohl werden der TOBIT-Schätzung noch weitere Un-
tersuchungen vorangestellt. So ist der Stundenlohnsatz ein
wesentlicher Bestimmungsfaktor für das Arbeitsangebot. Da
der Stundenlohn jedoch nicht für den Kreis der Arbeitslosen
beobachtet werden kann, wird in einer vorgeschalteten Stufe
eine Lohnfunktion geschätzt. Dabei entsteht jedoch das Pro-
blem der Selektionsverzerrung, weil die Schätzung dann nur
auf einer systematisch ausgewählten Teilmenge (Erwerbstäti-
ge) basiert, ihre Ergebnisse jedoch auf alle potentiellen Ar-
beitsanbieter übertragen werden.

Die Schätzung der Lohnfunktion weist deshalb einen Bias
auf, der sich jedoch durch die Aufnahme einer selektionskor-
rigierenden Variablen in die Lohnfunktion vermeiden läßt.
Mit der erweiterten Spezifikation lassen sich Löhne auch für
die nicht arbeitenden Personen bestimmen, selbst wenn die
Schätzung nur aus der Untergruppe der Erwerbstätigen vor-
genommen wird.10 Eine PROBIT-Schätzung der Wahrschein-
lichkeit für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit liefert über
die Heckman-Korrektur individuelle Schätzwerte für den
Korrekturfaktor, der als zusätzlicher Regressor in die Lohn-
funktion eingeht (Heckman 1979).

Die empirische Analyse des individuellen Arbeitsangebots er-
folgt daher in drei Schritten. Zunächst geht es um die Ermitt-
lung der Wahrscheinlichkeit der Erwerbstätigkeit mit einem
PROBIT-Modell, welches zugleich die selektionskorrigierende
Variable bestimmt. In der zweiten Stufe wird die Lohnfunk-
tion auf der Basis der Erwerbstätigen unter Berücksichtigung
der Heckman-Korrektur geschätzt. Aufgrund empirischer
Evidenz für heteroskedastische Störterme wird dafür die ver-
allgemeinerte Methode der kleinsten Quadrate (GLS) ver-
wendet. Das Lohnniveau jedes Individuums geht im an-
schließenden dritten Schritt in die Tobit-Schätzung des Ar-
beitsangebots als Regressor ein. Der Regressionsparameter
des (potentiellen) Lohns quantifiziert die durchschnittliche
Änderung des Arbeitsangebots auf Lohnsatzänderungen. Mit
Hilfe dieses marginalen Effekts, den individuell bestimmten
Löhnen und dem ermittelten Umfang des Arbeitsangebots im
Status quo lassen sich personenspezifische Lohnelastizitäten
ableiten.

5.2 Datenbasis

Für die empirische Analyse wird der Arbeitsmarktmonitor
Sachsen-Anhalt (AMM) des Jahres 1997 herangezogen. Die
Entscheidung für diesen Datensatz wurde vor allem durch fol-
gende zwei Gründe motiviert. Zum einen spricht die hohe Ak-
tualität für den AMM, da die Daten bereits vier Monate nach
der Erhebung zur Verfügung stehen. Zum anderen ergibt sich
aufgrund der Beschäftigung mit einer kleinen Teilpopulation
(Sozialhilfeempfänger) die Notwendigkeit, einen Datensatz
mit einer hinreichend großen Fallzahl zu verwenden. Diese
Vorteile des AMM werden jedoch mit einer geringen Frage-
tiefe auch zu arbeitsangebotsrelevanten Variablen erkauft. So
sind zwar Angaben zur Höhe des Haushaltseinkommens so-
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Tabelle 1: Stilisierte Wirkungen des BMG-Kombilohns
auf unterschiedliche Personengruppen

Personengruppe Arbeitsangebot fiskalischer Effekt

arbeitslose zunehmend Ersparnis
Sozialhilfeempfänger

erwerbstätige konstant Mehrausgaben
Sozialhilfeempfänger (verringernd)

Neueintritte konstant Mehrausgaben
(verringernd)

10 Eine ausführlichere Darstellung dieses Sachverhaltes findet sich z.B. in
Franz 1996.



wie des persönlichen Einkommens der Befragten verfügbar,
Informationen über sonstige Quellen des Haushaltseinkom-
mens fehlen jedoch. 

Der AMM ist eine 1997 zum siebten Mal durchgeführte re-
präsentative Befragung der Bevölkerung Sachsen-Anhalts im
erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) und enthält mit
der Befragung vom September 1997 insgesamt 7.121 Indivi-
dualdatensätze. Dies entspricht in etwa einer 0,4 vH-Stich-
probe der Bevölkerung von Sachsen-Anhalt im erwerbsfähi-
gen Alter. Die Personen werden unter anderem zu Beschäfti-
gung, Einkommen und Arbeitszeit, Erwerbsverläufen sowie
zu weiteren individuellen und Haushaltsmerkmalen befragt
(Wiener 1995). Der Bezug von Sozialhilfe wurde im AMM
erstmals 1997 erfaßt. Für die Schätzung steht somit ein
Querschnittsdatensatz zur Verfügung.

Für die hier diskutierte Fragestellung werden Rentner und in
Ausbildung befindliche Personen nicht betrachtet. Die vor-
liegende Analyse basiert auf den Antworten von 4.626 Perso-
nen, davon 2.367 Frauen. Von den einbezogenen Personen ga-
ben 21,4 vH Arbeitslosigkeit als Erwerbsstatus an. Zur Be-
rechnung der Auswirkungen des BMG-Vorschlags werden
sieben Haushaltstypen11 gebildet, die sich nach sozialhilfere-
levanten Merkmalen unterscheiden. Auf diese Weise lassen
sich die haushaltsspezifischen Differenzierungen des BMG-
Vorschlags adäquat berücksichtigen.

5.3 Schätzergebnisse

Als Erklärungsgröße für das Arbeitsangebot der Personen
(TOBIT-Analyse) fungiert der aus der Lohnfunktion geschätz-
te Stundenlohn, der sich bei den individuellen Merkmals-
kombinationen erwarten läßt. Zusätzlich wird die potentielle
Berufserfahrung sowie ihr quadratierter Wert mit einbezogen.
Die potentielle Berufserfahrung wird aus der Differenz zwi-
schen Lebensalter und Ausbildungsdauer abgeleitet. Die qua-
drierten Ausprägungen dieser Größe approximieren den typi-
scherweise konkaven Verlauf der beobachteten Lohnentwick-
lung über die Lebenszeit. Eine weitere Erklärungsgröße ist
das sonstige Haushaltseinkommen pro Person. Es ist zu er-
warten, daß die Erwerbsneigung mit steigendem sonstigen
Einkommen sinkt, weil die Notwendigkeit einer Einkom-
menserzielung in den Hintergrund tritt. Außerdem ist die An-
zahl der Kinder unter 16 Jahren im Haushalt berücksichtigt,
die bei den Frauen einen signifikant negativen Einfluß auf das
Arbeitsangebot zeigt. Die Ergebnisse der TOBIT-Schätzung
sind in Tabelle 2 enthalten. Die Schätzungen sind nach Frau-
en und Männern getrennt durchgeführt worden, weil die Ein-
flußparameter der verwendeten Variablen geschlechtsspezi-
fisch variieren.

Die Standardabweichung der Residuen ist mit Sigma be-
zeichnet. Sie wird zur Schätzung der individuellen Erwerbs-
wahrscheinlichkeit auf der Basis des Tobit-Modells verwen-
det, die die Grundlage zur Ermittlung des Beschäftigungs-
effekts bildet.12

Die TOBIT-Schätzung weist einen positiven und signifikanten
Einfluß des Lohnsatzes auf den Umfang des Arbeitsangebots
aus. Damit führt eine verminderte Anrechnung der Erwerbs-
einkommen auf die Sozialhilfe zu einer Ausweitung der an-
gebotenen Stunden. Außerdem zeigt sich für Frauen eine
deutlich höhere Reagibilität auf Lohnsatzänderungen. Bei
den mittleren Werten des Stundenlohns der Frauen von
12,43 DM und des Arbeitsangebots von wöchentlich 26,6
Stunden beträgt die Lohnelastizität von Frauen 0,601. Dage-
gen ergibt sich für die Männer ein Wert von 0,190. Offen-
sichtlich reagieren gemäß den Ergebnissen der Schätzung
Männer weitaus weniger flexibel auf Lohnsatzänderungen als
Frauen.13

Mit den Ergebnissen lassen sich die mutmaßlichen Reaktio-
nen im Arbeitsangebot bestimmen, die für die Sozialhilfe-
empfänger zu erwarten sind. Die veränderten Anrech-
nungsbedingungen führen meist zu einer Erhöhung des Frei-
betrags und damit zu einer Steigerung des verfügbaren Ein-
kommens. Die resultierende Einkommensdifferenz gegenü-
ber dem Status quo wird mit Hilfe des aus der TOBIT-Schät-
zung gewonnenen Arbeitsangebots in eine entsprechende
Lohnsatzänderung umgerechnet. Der BMG-Vorschlag hat so-
mit aus Sicht der arbeitslosen Sozialhilfeempfänger den Cha-
rakter einer Erhöhung des Stundenlohns. Das Ausmaß dieser
Lohnsteigerung ist individuell verschieden. Gemeinsam mit
der Lohnelastizität wird das neue Arbeitsangebot der Ziel-
gruppe bestimmt.14

Die tatsächliche Realisierung des Arbeitsangebots erfolgt
nach Maßgabe der individuellen Erwerbswahrscheinlichkeit,
die sich sowohl für den Status quo als auch für das BMG-Mo-
dell berechnen läßt. Die Differenz der Erwerbswahrschein-
lichkeiten bildet die Grundlage für die Abschätzung der Zahl
der Personen, die potentiell in Beschäftigung eintreten.15

Mit der beschriebenen Vorgehensweise läßt sich der Ange-
botseffekt der Reform quantifizieren. Von den 22.500 durch
den Arbeitsmarktmonitor repräsentierten arbeitslosen Sozial-
hilfeempfängern in Sachsen-Anhalt bieten bei Einführung
des BMG-Vorschlags auf der Basis der vorliegenden Schät-
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11 Dabei handelt es sich um die Haushaltstypen Alleinlebende, Paar ohne
Kind, mit einem, zwei, drei Kindern sowie Alleinerziehende mit einem bzw.
zwei Kindern.

12 Dies impliziert die Annahme, daß die erklärenden Variablen den gleichen
Effekt auf die Partizipationsentscheidung sowie die Anzahl der angebote-
nen Stunden haben. Die Annahme ist z.B. bei der Existenz von Fixkosten
der Arbeit nicht erfüllt.

13 Dieses Resultat wurde bereits für westliche Industrieländer von einer Viel-
zahl empirischer Studien dokumentiert, einen Überblick bietet z.B. Kil-
lingsworth 1993. Für Ostdeutschland ist dies insofern bemerkenswert, als
Schätzungen für einen früheren Zeitraum noch Evidenz einer geringeren
lohnabhängigen Reagibilität des Arbeitsangebots von Frauen liefern (Kem-
pe 1998).

14 Einkommensänderungen, die aus möglichen Rückwirkungen mit anderen
Elementen des Steuer- und Transfersystems resultieren, können aufgrund
der Datenlage nicht berücksichtigt werden.

15 Mit diesem Verfahren wurde auch die Arbeitsangebotsreaktion der er-
werbstätigen Sozialhilfeempfänger kontrolliert. 

Tabelle 2: Arbeitsangebot von Frauen und Männern

Variable Frauen Männer

Koeffizient (t-Statistik) Koeffizient (t-Statistik)

Konstante 20,95 (8,43) 34,86 (18,68)

Stundenlohn 1,29 (8,81) 0,48 (5,66)

Potentielle Berufserfahrung 0,62 (3,71) 0,26 (1,93)

Quadrierte potentielle -0,02 (-6,06) -0,01 (-3,62)
Berufserfahrung

Kinder unter 16 Jahren -5,15 (-8,15) -0,20 (-0,46)

Sonstiges Haushaltseinkommen -0,01 (-13,33) -0,01 (-16,32)

Sigma 19,56 15,50

Anzahl der Beobachtungen n = 2.367 n = 2.259

Quelle: Arbeitsmarktmonitor Sachsen-Anhalt 1997; eigene Berechnungen



zungen rund 2,4 vH eine Tätigkeit mit einem Einkommen
unterhalb der Sozialhilfegrenze an.

Dieser Effekt stellt hinsichtlich der realisierbaren Beschäfti-
gung eine Obergrenze dar, die unter der Voraussetzung einer
rein angebotsrestringierten Arbeitslosigkeit gilt. Die tatsäch-
lichen Beschäftigungswirkungen des BMG-Vorschlags dürf-
ten geringer ausfallen, wenn – wie vermutet werden kann –
nicht alle neu auf den Arbeitsmarkt tretenden Sozialhilfe-
empfänger eine Stelle finden.

6 Fiskalische Konsequenzen für die Sozialhilfeträger

Der BMG-Vorschlag führt einerseits zu einer Erhöhung des
Arbeitsangebots der Sozialhilfeempfänger. Andererseits sind
mit der Reform auch fiskalische Wirkungen verbunden, die
in eine Gesamtbeurteilung mit einbezogen werden müssen.
Auf der fiskalischen Ebene können sowohl Einsparungen als
auch Mehrausgaben erwartet werden.

6.1 Einsparungen

Nehmen Sozialhilfeempfänger eine Beschäftigung auf, führt
dies zu einer Entlastung bei den Sozialhilfeträgern, weil ein
Teil des Sozialhilfeanspruchs durch eigenes Erwerbs-
einkommen substituiert wird. Die Analyse der individuellen
Haushaltssituation und des Einkommens bei Aufnahme einer
Erwerbsarbeit ergibt eine durchschnittliche jährliche Erspar-
nis von ca. 12.580 DM pro Haushalt.16 Die Höhe der insge-
samt erzielbaren Einsparungen wird durch den tatsächlich
realisierten Arbeitsmarkteffekt des BMG-Vorschlags be-
stimmt. Dabei treten höchstens 2,4 vH der arbeitslosen
Sozialhilfeempfänger Sachsen-Anhalts neu in Beschäftigung
ein.

Unter Einbeziehung der Nachfrageseite des Arbeitsmarktes
lassen sich zwei Extremfälle unterscheiden, die jeweils ein
Szenario bilden. Lediglich im Fall einer unendlich elastischen
Arbeitsnachfrage kann eine vollständige Umsetzung dieses
Arbeitsangebots vorausgesetzt werden. Daraus resultierten in
der Gruppe der arbeitslosen Sozialhilfeempfänger Einspa-
rungen in Höhe von 6,8 Mio. DM pro Jahr. Der fiskalische

Effekt, der bei einer völlig unelastischen Nachfrage zu er-
warten ist, bildet ein zweites Szenario. In diesem Extremfall
würde kein zusätzliches Arbeitsverhältnis realisiert, so daß
die Einsparungen auf Null sinken. 

6.2 Mehrausgaben

Bei einer Umsetzung des Reformvorschlags sind jedoch nicht
nur Einsparungen, sondern auch Ausgaben für die Sozialhil-
feträger zu erwarten. Die entstehenden Belastungen resultie-
ren aus Mitnahmeeffekten, die sowohl bei den bereits
erwerbstätigen Sozialhilfeempfängern als auch bei den Neu-
eintritten wirksam werden.

Erwerbstätige Sozialhilfeempfänger

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte haben bei gleich-
bleibendem Arbeitsangebot höhere Freibeträge. Aus Sicht der
öffentlichen Haushalte führt dies zu wachsenden Un-
terstützungsleistungen. Darüber hinaus können geringfügig
Beschäftigte wegen der gesunkenen Anreize ihr Arbeitsvolu-
men reduzieren. Der daraus resultierende Einkommens-
verlust begründet ebenfalls höhere Ansprüche an die Sozial-
hilfeträger. 

Der AMM stellt für die erwerbstätigen Sozialhilfeempfänger
keine sozialhilferelevante Information zur Verfügung. Daher
wird ersatzweise ein entsprechendes Sample aus dem Sozio-
oekonomischen Panel (SOEP), ostdeutsche Stichprobe 1996,
generiert (Wagner/ Schupp/ Rendtel 1994).17

Die zu erwartenden Mehrausgaben lassen sich auf der Basis
des individuellen Erwerbseinkommens und der konkreten
Haushaltssituation bestimmen. Insgesamt führen die Mehr-
ansprüche der rund 2.900 erwerbstätigen Sozialhilfeempfän-
ger in Sachsen-Anhalt zu einer Kostenbelastung von
2,3 Mio. DM pro Jahr. 

Neueintritte in die Sozialhilfe

Da eine verminderte Anrechnung von Erwerbseinkommen
mit einer Erhöhung der Einkommensgrenze für den Sozial-
hilfeanspruch verbunden ist, wird der Kreis der An-
spruchsberechtigten erweitert. Für die Erfassung der Neuein-
tritte sind die individuellen Haushaltseinkommen sowie die
Sozialhilfeschwellen im Status quo und im BMG-Vorschlag
von Bedeutung. Befindet sich das Haushaltseinkommen zwi-
schen diesen Werten, liegt nach Einführung der Neuregelung
eine potentielle Sozialhilfeberechtigung vor.

Aus der Bemessung geht jedoch noch nicht hervor, ob dieser
potentielle Sozialhilfeanspruch auch tatsächlich verwirklicht
wird. Bereits unter den gegenwärtigen Bedingungen werden
Ansprüche auf Sozialleistungen nicht von der Gesamtheit der
Bedürftigen geltend gemacht. Gründe für die Nichtinan-
spruchnahme sind z.B. mangelnde Informationen, Scham
oder Angst vor dem Rückgriff auf Verwandte. Ergebnisse für
die Bundesrepublik gehen davon aus, daß nur etwa 30 vH der
Sozialhilfeberechtigten auch Sozialhilfe beziehen (Rentzsch
1997, Hauser/Hübinger 1993). Mit dieser Inanspruchnahme-
quote lassen sich aus dem AMM rund 4.100 Neueintritte für
Sachsen-Anhalt berechnen, dies entspricht einer Erhöhung
der Anzahl von Sozialhilfeempfängern um 6,4 vH. Damit
wären Belastungen von 4,3 Mio. DM pro Jahr verbunden.18

Außerdem können zusätzliche Ausgaben durch mögliche Ar-
beitsangebotssenkungen eines Teils der Personengruppe mit
einem Einkommen im Stagnationsbereich hinzukommen. In
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16 Bei der Anrechnung der Erwerbseinkommen auf Sozialhilfe ist stets die An-
nahme eines Einverdienerhaushalts gesetzt. Diese Entscheidung wird durch
die Datenlage erzwungen. So liegen lediglich Informationen über die per-
sönlichen Einkommen der befragten Personen sowie Angaben zum
Haushaltseinkommen vor. Eine eindeutige Berücksichtigung der indivi-
duellen Einkommenssituation anderer Haushaltsmitglieder ist folglich
nicht möglich. Näherungsweise werden deswegen für alle sieben Haus-
haltstypen die Sozialhilfegrenzen unterstellt, die sich ergeben, wenn nur je-
weils eine Person im Haushalt erwerbstätig ist. Diese Vereinfachung dürf-
te tendenziell zu einer leichten Unterschätzung sowohl der Ausgaben als
auch der Ersparnisse führen, da sich die Sozialhilfeschwellen der Bedarfs-
gemeinschaften bei mehreren Erwerbstätigen im Haushalt nach oben ver-
schieben. 

17 Die dazugehörigen Hochrechnungsfaktoren des SOEP können jedoch kei-
ne Anwendung finden, da sie sich auf Ostdeutschland in seiner Gesamtheit
beziehen. Daher ist bei der Hochrechnung von den Ergebnissen der amtli-
chen Sozialhilfestatistik des Landes Sachsen-Anhalt auszugehen, mit
denen die Resultate der Berechnungen, unterteilt nach Männern und
Frauen, gewichtet werden. Die amtliche Sozialhilfestatistik weist für das
Jahr 1997 etwa 2.900 erwerbstätige Sozialhilfeempfänger in Sachsen-An-
halt aus.

18 Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, daß durch die höheren Freibeträge
im Bereich sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung auch Personen
Sozialhilfe beantragen, die – trotz Berechtigung – bisher darauf verzichtet
haben. Andererseits ist aber auch nicht auszuschließen, daß sich die bereits
realisierte Inanspruchnahme der Personengruppen mit niedrigeren Freibe-
trägen (insbesondere im Bereich geringfügiger Beschäftigung) verringert,
weil der Aufwand der Nachweisführung einer Sozialhilfeberechtigung
nicht mehr lohnend ist. Zwar ist nicht davon auszugehen, daß sich die bei-
den Effekte aufheben, die Annahmen einer Erhöhung oder Senkung der
Inanspruchnahmequote wären jedoch spekulativ und werden an dieser
Stelle nicht weiterverfolgt.



diesem Bereich können Individuen ihr Arbeitsangebot redu-
zieren, ohne daß sich eine Verschlechterung ihrer Einkom-
mensposition ergibt. Ein rückläufiges Erwerbseinkommen
wird nämlich vollständig mit Sozialhilfe auf das alte Niveau
angehoben. Empirisch ist nicht bekannt, in welchem Umfang
ein solches Verhalten erfolgt. Je nach Ausschöpfung des
Stagnationseffektes entstehen zusätzliche Kosten bis zu
2,7 Mio. DM.

7 Gesamteffekte und Resümee

Die Auswirkungen einer Einführung des BMG-Kombilohns
werden unter zwei Aspekten untersucht. Dabei sind zunächst
die Arbeitsangebotseffekte zu berücksichtigen. Sie fallen
zwar positiv, aber eher bescheiden aus: Selbst unter der re-
striktiven Annahme einer allein an finanziellen Aspekten ori-
entierten Angebotsentscheidung der Sozialhilfeempfänger
bieten durch den Kombilohn lediglich 2,4 vH der arbeitslo-
sen Sozialhilfeempfänger in Sachsen-Anhalt zusätzlich Ar-
beit an. Der Grund hierfür ist in der relativ niedrigen Zunah-
me der Freibeträge und der folglich geringen Arbeitsanreize
zu suchen. 

Die Höhe der Freibeträge stellt das Bindeglied zu den fiska-
lischen Effekten dar. Zum einen resultiert aus ihrer Erhöhung
ein zusätzliches Arbeitsangebot, das in Abhängigkeit von der
Reaktion der Arbeitsnachfrage mit Einsparungen für die
Kommunen verbunden ist. Die vorgenommene Unterschei-
dung zwischen einer vollkommen elastischen und einer voll-
ständig unelastischen Arbeitsnachfrage bildet die möglichen
Extremfälle ab und spannt das Intervall, in dem sich Be-
schäftigungseffekte und Einsparungen bewegen. Angesichts
der Arbeitsmarktsituation – insbesondere in Ostdeutschland
– dürfte der Fall einer vollkommen elastischen Nachfrage als
sehr unrealistisch anzusehen sein.

Zum anderen gelten die gestiegenen Freibeträge nicht nur für
arbeitslose Sozialhilfeempfänger. Erwerbstätige Sozialhilfe-
empfänger und Neueintritte profitieren genauso von höheren
Freibeträgen, führen für die Sozialhilfeträger jedoch zu Mit-
nahmeeffekten und steigenden Ausgaben. Der Umfang der
Mehrausgaben ist dabei, anders als bei den Einsparungen, un-
abhängig von der Reaktion der Nachfrageseite des Arbeits-
marktes.

Im folgenden werden die Nettokosten des BMG-Vorschlags
als Bandbreite dargestellt und in Tabelle 3 ausgewiesen. Der
obere Rand wird unter der Prämisse einer vollen Wirksamkeit
des Stagnationseffektes für die Gruppe der Neueintritte be-
rechnet. Am unteren Rand spielt dieser Effekt keine Rolle. Für
die erwerbstätigen Sozialhilfeempfänger und die Neueintritte
sind die finanziellen Mehrbelastungen nach den vorliegenden
Berechnungen mit 2,3 Mio. DM beziehungsweise 4,3 bis
7,0 Mio. DM pro Jahr zu beziffern.

In Szenario 1 ergeben sich bei einer vollkommen elastischen
Arbeitsnachfrage die höchsten Einsparungen aus der voll-

ständigen Realisierung des zusätzlichen Arbeitsangebots.
Unter diesen Bedingungen ist eine Ersparnis von
6,8 Mio. DM zu erwarten. Werden diesen Einsparungen die
Kosten gegenübergestellt, die aus den Mitnahmeeffekten re-
sultieren, folgt eine Nettoentlastung von 0,2 Mio. DM. Unter
Berücksichtigung des Stagnationseffektes würde sich eine fi-
nanzielle Nettobelastung ergeben, die in der ungünstigsten
Variante 2,5 Mio. DM pro Jahr beträgt.

Im Fall einer vollkommen unelastischen Arbeitsnachfrage
(Szenario 2) dominieren eindeutig die Mehraufwendungen.
Allerdings lassen sich auch hier Einsparungen in geringem
Umfang erzielen, die die fiskalischen Belastungen mindern.
Die Einsparungen resultieren aus dem Stagnationseffekt, der
bei den Neueintritten in die Sozialhilfe zu einer Reduktion des
Arbeitsangebots führt. Auf diese Weise wird auch bei kon-
stanter Nachfrage Arbeitsvolumen frei. Da jedoch die ar-
beitslosen Sozialhilfeempfänger hier mit allen Arbeitslosen
konkurrieren, wird nur mit einem Beschäftigungseffekt ent-
sprechend ihrem Anteil an der Gesamtzahl aller Arbeitslosen
in Sachsen-Anhalt gerechnet. Die daraus entstehenden Ein-
sparungen sind marginal und betragen höchstens
140 Tsd. DM. Daher ergeben sich per Saldo jährliche Mehr-
ausgaben von etwa 6,6 bis 9,2 Mio. DM.

Insgesamt zeigen die vorliegenden Modellrechnungen für
Sachsen-Anhalt 19, daß der BMG-Kombilohn zu eher gerin-
gen Arbeitsmarkteffekten führt und – vor allem durch eine
wachsende Anzahl von Sozialhilfeberechtigten – beachtliche
Kostenpotentiale für die Sozialhilfeträger birgt. Daraus folgt
jedoch nicht, daß monetäre Anreize zur Förderung der
Arbeitsaufnahme von Sozialhilfeempfängern prinzipiell un-
geeignet sind. Die Effekte hängen vielmehr von der konkre-
ten Ausgestaltung der Anrechnungsregelungen ab. 

Im BMG-Kombilohn werden als wesentliche Innovation mit
der Berücksichtigung von Kindern im Haushalt sowie der So-
zialversicherungspflicht zwei zusätzliche Komponenten in
die Anrechnungsregelung mit aufgenommen. Die Auswahl
solcher spezifischen Förderkonditionen ist jedoch schwierig
und diskussionsbedürftig. Insbesondere sollte der Versuchung
widerstanden werden, arbeitsmarktpolitische Instrumente mit
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19 Inwieweit diese Ergebnisse auf andere Bundesländer übertragbar sind, soll
hier nicht ausführlich diskutiert werden. Es ist jedoch davon auszugehen,
daß sich für andere ostdeutsche Länder ähnliche Größenordnungen erge-
ben würden. Mit Westdeutschland dürften die Ergebnisse mindestens be-
züglich der Arbeitsangebotsreaktion vergleichbar sein, weil die geschätz-
ten Lohnelastizitäten mit westdeutschen Erfahrungen durchaus überein-
stimmen. Unterschiede sind eher auf der Ausgabenseite denkbar, falls die
Einkommensverteilungen im Bereich der Sozialhilfeschwellen zwischen
Sachsen-Anhalt und Westdeutschland differieren. Kaltenborn 1998 ermit-
telt die Effekte auch für Westdeutschland, wählt jedoch eine andere
methodische Herangehensweise. Gleichwohl kommt auch er zu dem Er-
gebnis, daß die Arbeitsmarkteffekte gering sind.

Tabelle 3: Finanzielle Gesamteffekte des BMG-Vorschlags
für Sachsen-Anhalt 1997
– in Mio. DM pro Jahr –

Szenario 1 Szenario 2
elastische unelastische
Nachfrage Nachfrage

Arbeitslose Sozialhilfeempfänger

Mehrausgaben 0 0

Ersparnis 6,8 0 bis 0,14

Erwerbstätige Sozialhilfeempfänger

Mehrausgaben 2,3 2,3

Ersparnis 0 0

Neueintritte in Sozialhilfe

Mehrausgaben 4,3 bis 7,0 4,3 bis 7,0

Ersparnis 0 0

Nettomehrausgaben -0,2 bis 2,5 6,6 bis 9,2

Quelle: Arbeitsmarktmonitor Sachsen-Anhalt 1997, SOEP 1996, Statistisches
Landesamt Sachsen Anhalt 1998; eigene Berechnungen



sozialpolitischen Zielsetzungen zu überfrachten. Zum einen
wird dadurch die Transparenz des Instruments und damit auch
die Akzeptanz erheblich eingeschränkt, zum anderen besteht
die Gefahr, daß zwei gleichzeitig verfolgte Ziele im Wider-
spruch zueinander stehen. So ist eine Förderung sozialversi-
cherungspflichtiger Beschäftigung – wie es der BMG-Vor-
schlag mit der Sozialversicherungskomponente vorsieht –
unter bestimmten Gesichtspunkten sicherlich zu begrüßen.
Soll jedoch in erster Linie der Einstieg in den Arbeitsmarkt
gefördert werden, kann diese Förderung das eigentliche Ziel
konterkarieren. Die Freibeträge des BMG-Kombilohns sind
im Bereich geringfügiger Beschäftigung in der Mehrzahl der
Fälle geringer als im Status quo. Die Diskriminierung ge-
ringfügiger Beschäftigung kann in diesem Einkommensbe-
reich zu einer Angebotsverringerung bzw. zur Verhinderung
einer Arbeitsaufnahme führen. Arbeitsmarktpolitisch ist es je-
doch sekundär, ob Beschäftigung sozialversicherungspflich-
tig ist oder nicht. Gerade für Sozialhilfeempfänger ist jeder
Einstieg in den regulären Arbeitsmarkt positiv zu bewerten,
weil dies zukünftige Arbeitsmarktchancen verbessert. 

Andererseits sollten die Anreize dieser Instrumente so gesetzt
werden, daß sie nicht zu einem dauerhaften Verbleib der Be-
schäftigten im Niedriglohnbereich beziehungsweise in ge-
ringfügiger Beschäftigung führen. Stark zunehmende Grenz-
belastungen im Übergang zu sozialversicherungspflichtiger
Beschäftigung können den Anreiz zu einer Ausdehnung der
Beschäftigung erheblich einschränken. Dies würde jedoch
eine dauerhafte Unterstützung durch ergänzende Transfers
bedeuten. Eine Überwindung der Sozialhilfefalle kann auf
diese Weise nicht erreicht werden. 

Darüber hinaus ist fraglich, ob das Ziel der Kostenneutralität
einer Reform der Sozialhilfe zumindest kurzfristig realistisch
ist. US-amerikanische Beispiele weisen eher auf eine beacht-
liche staatliche Subventionierung hin, um die Anreizpro-
gramme für mehr Beschäftigung zu finanzieren (Hoff-
man/Seidman 1990).

Außerdem ist zu vermuten, daß eine Kombination von Maß-
nahmen erfolgversprechender ist als die Konzentration auf ein
Instrument. Welcher Policy-Mix für Deutschland effizient
wäre, ist jedoch völlig offen. Hier kommt ein gewisses Man-
ko der deutschen Sozialhilfepolitik zum Ausdruck. Während
einige andere Länder bereits seit Jahren Erfahrungen mit ent-
sprechenden Experimenten sammeln (Friedlander/Burtless
1995), befindet sich Deutschland noch im Anfangsstadium.20

Ergebnisse anderer Länder sind jedoch – u.a. wegen unter-
schiedlicher Sozialsysteme – nur begrenzt auf Deutschland
übertragbar. Auf einer Agenda zur Reform der Sozialhilfe
sollte daher neben einer Bestandsaufnahme und Analyse der
arbeitsmarktspezifischen Probleme von Sozialhilfeemp-
fängern vor allem die Durchführung von Experimenten ste-
hen. Diese Experimente könnten auf einzelne Kommunen
und/oder Personengruppen begrenzt werden und sollten
monetäre Anreize auf der Arbeitsangebots- und -nachfrage-
seite ebenso beinhalten wie nichtmonetäre Elemente in Form
von Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Qualifikationsmaß-
nahmen und Beratungs- sowie Vermittlungsaktivitäten. 
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